
61. Jahrgang Donnerstag, 26. Februar 2026 Nummer 9

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
 
auch in den diesjährigen Sommerferien beabsichtigt die Gemeinde Kippenheim wieder ein attraktives und  
umfassendes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche anzubieten.
 
Die Gemeinde benötigt zum Gelingen unbedingt die Mithilfe von Vereinen, Initiativen, Firmen und Privatleuten 
und freut sich daher wieder über eine enge Zusammenarbeit.
 
Die Gemeindeverwaltung ruft alle Interessierten dazu auf, sich mit einem oder mehreren Programmpunkten am 
Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche aktiv zu beteiligen.
 
Die Angebote hierzu können während der gesamten Ferienzeit (Do. 30.07.26 bis Sa. 12.09.26) stattfinden.
 
Anmeldeschluss ist am Freitag, 13. März 2026. Anmeldeformulare bekommen Sie im Bürgerbüro der Gemeinde 
Kippenheim oder unter www.kippenheim.de/verwaltung-politik/buergerservice/formulare.
 
Wir hoffen auf guten Zuspruch und bedanken uns schon im Voraus für Ihr Engagement. Bei Rückfragen oder 
Anregungen wenden Sie sich bitte an unser Bürgerbüro, Telefon: 07825 903-10.
 
Ihre Gemeindeverwaltung
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Gemeinde Kippenheim
Homepage: https://www.kippenheim.de
E-Mail: gemeinde@kippenheim.de
Gemeindeverwaltung
Untere Hauptstraße 4
Tel. 07825 903-0 · Fax 903-30

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Montag: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag: geschlossen
Mittwoch: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: geschlossen
Freitag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Telefonisch täglich 08:30 – 12:00 Uhr und nach 
Vereinbarung sowie zu den Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros

Telefonzentrale  903-0

Bürgermeister  
Herr Gutbrod (über Sekretariat) 903-29

Bürgermeisterbüro 
Frau Fässler (Sekretariat und Hauptamt)  903-29

Hauptamt
Frau Schultheiß (Leitung)  903-24
Frau Bruder 903-23
Herr Pies (Sicherheit und Ordnung)  903-28
Frau Ibert (Standesamt) 903-42
Frau Gies (Gemeinderat und Standesamt) 903-25
Frau Schillinger-Teschner  903-39
(Personal, Rente und Soziales)
Herr Bußhardt  903-0 

Bürgerbüro 
(Melde-/Pass-/Friedhofswesen/Fundbüro)
Frau Kimmig 903-10
Frau Sosnovskiy  903-22
Frau Stark  903-20

Bauamt 
Herr Melder (Leitung) 903-21
Frau Kölble (Sekretariat) 903-62
Frau Winterer (Gebäudemanagement) 903-26

Grundbuchamt – Infothek -
(Amtsgericht Achern) 07841 6733-402
Fax  07841 6733-465 

Bauhof  Fax 879164 
Herr Frosch  0151 18028573 
(Bauhofleiter) 
Herr Stulz  0151 18028578 
(Bauhofleiter) 

Rechnungsamt  
Frau Schaub (Leitung) 903-31
Frau Tarakci 903-33

Steuern und Gebühren 
Frau Baumann 903-36
Herr Vetter  903-37

Gemeindekasse 
Frau Schmieder (Kassenverwalterin) 903-34
Frau Mutschler  903-38

Wald
Herr Wilting (Forstrevierleiter) 
Herr Vogt (Vertretung von Herrn Wilting)
Mobil: 0162 2535723
Mail: elias.vogt@ortenaukreis.de

Ortsverwaltung Schmieheim
Im Schlossgarten 1 Öffnungszeiten:
vorübergehend keine Sprechzeiten
 (Belange Bürgerbüro und Gewerbeamt)

Telefon: 9321, Fax:  869588
Email: ovschmieheim@kippenheim.de
Herr Hartmann (Ortsvorsteher)  0176 10211543 
ortsvorsteher@kippenheim.de

Bücherei 07825 8773728 
  0176 56207309 
Am Bürgerhaus 1 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  15:00 bis 17:00 Uhr
 Freitag  16:00 bis 18:00 Uhr

Wochenmarkt Kippenheim
Am Bürgerhaus 1 freitags  14:00 bis 17:30 Uhr

Sammelplatz für Grünabfälle
Neben ZG, Kreisstr. Kippenh.-Mahlb. 
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr 
und 13:00 – 15:00 Uhr 
Bei Anlieferung von größeren Mengen 
telefonische Vereinbarung möglich. 
Telefon: 07825 86495410

Bankverbindungen:
Sparkasse Offenburg/Ortenau
IBAN: DE85 6645 0050 0076 0661 27
BIC:   SOLADES1OFG
Volksbank Lahr eG
IBAN: DE79 6829 0000 0048 0076 00
BIC:   GENODE61LAH

Notrufe
Feuerwehr
 Notruf  112
 Freiwillige Feuerwehr Kippenheim
 Ges.-Kdt. Lucas Riegger  07825 5396
 Abteilung Kippenheim
 Abt.-Kdt. Lucas Riegger  07825 5396
 Abteilung Schmieheim
 Abt. Kdt. Arne Claßen   07825 4620665 
 Waldhütte Vogesenblick
  Reservierung/Informationen unter 
 https://waldhuette-vogesenblick.de 
 (keine telefonische Reservierung möglich)

Polizei
 Notruf  110
 Polizeirevier Lahr  07821 277-0
 Polizeiposten Ettenheim  07822 446950

Rettungsdienst  
 Notruf 112
 Krankentransport  0781 19222
 Klinikum Lahr  07821 930

Giftnotruf  0761 19240

Störmeldungen Wasserwerk 

badenovaNETZE  0800 2767 767

E-Werk Mittelbaden im Störungsfall
 (Stromausfall)  07821 280-0

Störungsdienst Unitymedia BW  0221 46619100

Ärztebereitschaftsdienst

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
 Zahnärztlicher Notfalldienst  0761 120 120 00

Tierarzt-Bereitschaftsdienst

Die betreffende Tierarzt-Praxis für Bereit-
schaftsdienst erfragen Sie bitte über den 
Anrufbeantworter bei Ihrem Haustierarzt. 
 

Apothekenbereitschaftsdienst

Sie erreichen die Auskunft unter:

Kostenlos vom Festnetz: 0800 00 22833 
Mobilfunk: 22 8 33, 0,69 € pro Minute 
SMS „apo“ an 22 8 33, 0,69 € pro SMS

oder unter

www.lak-bw.de
 

Informationen
Postagentur
Partner-Filiale Kippenheim, Weinhof Kippenheim, 
Querstraße 6

Öffnungszeiten:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
 und 15:30 – 18:30 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr 
 und 15:30 – 18:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr 
 und 15:30 – 18:30 Uhr
Samstag 09:00 – 12:00 Uhr

Katholische Sozialstation 
»St. Vinzenz« e. V., Ettenheim
 07822 789170
 Fax 07822 7891721
Diakoniestation Lahr gGmbH

  07821 93650
Häusliche Pflege Heike Piorr/
Pflegeservice 24 GmbH 07825 864498
Nachbarschaftshilfe Kippenheim und
Mahlberg e. V.
Bürozeiten: 
Montag, Donnerstag und Freitag 09:00 – 11:00 Uhr
Einsatzleitung  5200
E-Mail: nbh-kippenheim-mahlberg@gmx.de
Seniorenwohnstift Kippenheim
E-Mail: gemeinde@kippenheim.de
Pflegeheim, Haus "Rebenblüte", 87902-0
Impressum:

Verlag/ Private Anzeigen: 
ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & Cie GmbH, 
Marlener Straße 9, 77656 Offenburg
Telefon: 0781 5041455, Fax: 0781 5041469
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de

Ansprechpartner für gewerbliche Anzeigenauf-
träge
Alexander Erb
Telefon: 07821 920990-11, Fax: 07821 920990-19
E-Mail: alexander.erb@reiff.de
 Auflage: 950
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Aus dem  
Gemeinderat

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom 23.02.2026
Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplans 2026 der Gemeinde Kippenheim
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan der Gemeinde Kippenheim für das Jahr 
2026 in der vorliegenden Fassung.
 
Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 
2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Wirtschaftsplan 
2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung in der vorliegenden 
Fassung.
 
Einführung einer Übernachtungsteuer 
Die Gemeinde Kippenheim führt zum 01.07.2026 eine Über-
nachtungsteuer ein und beschließt einstimmig die vorliegende 
Satzung über die Erhebung einer Übernachtungsteuer. Diese 
Satzung wird auf den Seiten 4 bis 9 dieser Amtsblattausgabe 
abgedruckt.
 
Errichtung der Windenergieanlage Detschel, Flst. 911,  
Gemarkung Lahr - Stellungnahme nach BImSchG
Dem Antrag zur Errichtung der Windenergieanlage Detschel 
auf dem Flst. 911 in Lahr/ Kippenheimweiler wurde mehrheit-
lich zugestimmt.
 
Annahme von Geldspenden 
Die Gemeinde Kippenheim nahm die Geldspenden der Neu-
gart Holding GmbH und von Herrn Siegfried Engelhardt dan-
kend an und beauftragte die Verwaltung entsprechende Spen-
denbescheinigungen auszustellen.

Amtliche 
Bekanntmachungen

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss  
unseres Auszubildenden  
Tobias Bußhardt
Tobias Bußhardt begann am 01.09.2023 seine Ausbildung 
zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Kippen-
heim und hat diese nach zweieinhalb Jahren erfolgreich ab-
geschlossen. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung hat er 
seine fachliche Qualifikation sowie sein Engagement und seine 
Leistungsbereitschaft unter Beweis gestellt.
 
Im Anschluss an seine Ausbildung wird Herr Bußhardt für zu-
nächst ein Jahr in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis bei 
der Gemeinde Kippenheim übernommen.
 
Im Rahmen seiner weiteren Tätigkeit wird er in verschiedenen 
Bereichen der Gemeindeverwaltung eingesetzt sein und dort 
eigenständig Aufgaben sowie Projekte übernehmen.
 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen 
Tobias Bußhardt für seinen beruflichen Weg viel Erfolg und  
alles Gute.

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg  Herr Alexander Erb
Telefon: 07 81 / 5 04-14 65     Telefon: 07 81 / 5 04-14 07
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de   E-Mail: alexander.erb@reiff.de
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr 
Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de 

Informieren Sie Ihr Umfeld 
über wichtige Ereignisse

07 81 / 504-14 65

anb.anzeigen@reiff.de

www.anb-reiff.de

Nutzen Sie unsere preisgünstigen 
Familienanzeigen.
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Gemeinde Kippenheim
Ortenaukreis

Satzung

über die Erhebung einer Übernachtungsteuer in der
Gemeinde Kippenheim

(Übernachtungsteuersatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 12. November 2024 (GBl. S. 98) sowie der §§ 2 und 9 Abs. 4 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) vom 17. März 2005 (GBl.
S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1249)
hat der Gemeinderat der Gemeinde Kippenheim am 23. Februar 2026 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung

Die Gemeinde Kippenheim erhebt eine Übernachtungsteuer als örtliche
Aufwandsteuer nach den Vorschriften dieser Satzung.

§ 2
Steuergegenstand

(1) Gegenstand der Übernachtungsteuer ist der Aufwand des Beherbergungsgastes
für die Möglichkeit einer entgeltlichen Übernachtung in einem
Beherbergungsbetrieb (Hotel, Gasthof, Pension, Privatzimmer, Jugendherberge,
Ferienwohnung, AirBnB, Motel, Workershome, Boardinghouse, Camping- und
Reisemobilplatz und ähnliche Einrichtungen), der gegen Entgelt eine
Beherbergungsmöglichkeit zur Verfügung stellt; dies gilt unabhängig davon, ob die
Beherbergungsleistung tatsächlich in Anspruch genommen wird.

(2) Der Übernachtung steht die Nutzung der Beherbergungsmöglichkeit, ohne dass
eine Übernachtung erfolgt, gleich, sofern hierfür ein gesonderter Aufwand
betrieben wird.

(3) Als Beherbergungsbetrieb im Sinne dieser Satzung gilt jeder Betrieb, der gegen
Entgelt kurzzeitige Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellt.

Als Beherbergung im Sinne dieser Satzung gilt nicht das Unterkommen in
Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken, Alten- und Pflegeheimen, Hospizen
sowie vergleichbaren Einrichtungen, die dem Unterkommen von Personen in
besonderen sozialen Situationen dienen.
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(4) Ausgenommen von der Steuer ist die Beherbergung Minderjähriger.

(5) Die Übernachtungsteuer wird bei einer ununterbrochenen Belegungsdauer im
selben Betrieb längstens für 2 Monate erhoben.

(6) Belegungen, die einen Wohnsitz im Sinne des Melderechts begründen, werden
nicht besteuert.

§ 3
Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage ist der vom Gast für die Beherbergung aufgewendete
Betrag (ohne Mehrwertsteuer). Es ist unerheblich, ob dieser Betrag vom Gast
selbst oder von einem Dritten für den Gast geschuldet wird.

(2) Im Falle der Benutzung einer Beherbergungsmöglichkeit durch mehrere Personen
gemeinsam, gilt vorbehaltlich einer anderweitigen Abrechnung das nach Personen
verteilte Gesamtentgelt als geschuldetes Entgelt des einzelnen
Beherbergungsgastes.

(3) Sofern im Einzelfall die Aufteilung einer Gesamtrechnung in ein
Übernachtungsentgelt und ein gesondertes Entgelt für sonstige Dienstleistungen
nicht möglich ist, gilt als Bemessungsgrundlage bei einem Beherbergungsbetrieb
mit Pauschalpreis (Übernachtung/Frühstück beziehungsweise Halb- oder
Vollpension) der Betrag der Gesamtrechnung abzüglich einer Pauschale von
10,00 € für Frühstück und je 25,00 € für Mittagessen und Abendessen je Gast und
Mahlzeit.

§ 4
Steuersatz

Die Übernachtungsteuer beträgt 5 vom Hundert der Bemessungsgrundlage.

§ 5
Steuerschuldner/in

Haftungsschuldner/in

(1) Steuerschuldner ist der/die Betreiber/in des Beherbergungsbetriebes.

(2) Schulden mehrere die Übernachtungsteuer nebeneinander, so haften diese als
Gesamtschuldner.

§ 6
Entstehung der Steuerschuld

Die Steuer entsteht mit dem Beginn der entgeltpflichtigen Beherbergungsleistung.
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§ 7
Steueranmeldung/Festsetzung

Anmeldezeitraum
Anzeige- und Nachweispflichten

(1) Der/die Betreiber/in eines Beherbergungsbetriebes hat für jedes
Kalendervierteljahr (Anmeldezeitraum) der Gemeinde Kippenheim -
Rechnungsamt- eine von diesem/dieser oder seinem/seiner Vertreter/in
unterschriebene Steueranmeldung abzugeben. In dieser Anmeldung ist die Steuer
für den Anmeldezeitraum selbst zu berechnen (Steueranmeldung nach § 150 Abs.
1 Satz 3 Abgabenordnung (AO)).

Die Steueranmeldung ist bis zum dreißigsten Tag nach Ablauf des
Anmeldezeitraums auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck, unter Angabe der
Gesamtzahl der Übernachtungen, der Anzahl der steuerpflichtigen
Übernachtungen sowie der Anzahl der Übernachtungen, für die keine
Übernachtungsteuer erhoben wurde und der jeweils hierauf entfallenden
Bemessungsgrundlage, einzureichen.

Die Steueranmeldung hat die Wirkung einer Steuerfestsetzung unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung. Eine Steuerfestsetzung durch Steuerbescheid erfolgt
nur, wenn die Steueranmeldung durch den/die Steuerschuldner/in nicht, nicht
rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig erfolgt ist.

(2) Ergeben sich nachträglich Änderungen für einen Anmeldezeitraum, so hat der/die
Steuerpflichtige innerhalb eines Monats eine geänderte Anmeldung einzureichen.

(3) Zur Prüfung der in der Steueranmeldung gemachten Angaben sind der Gemeinde
Kippenheim -Rechnungsamt- auf Anforderung sämtliche bzw. ausgewählte
Nachweise (z. B. Rechnungen, Quittungsbelege, Auszüge des
Buchungsverfahrens) der Beherbergungsleistungen für den jeweiligen
Abgabenerhebungszeitraum vorzulegen.

Der/die Betreiber/in ist verpflichtet diese Nachweise für einen Zeitraum von vier
Kalenderjahren, beginnend mit Ablauf des Jahres der Steuerentstehung,
aufzubewahren.

Die vorgenannten Nachweise können nach vorheriger Zustimmung der Gemeinde
auch auf Datenträgern übermittelt werden. Dies gilt auch für eine Übermittlung auf
elektronischem Wege, soweit bei dieser die Datensicherheit gewährleistet ist.

(4) Der/die Betreiber/in des Beherbergungsbetriebes ist dazu verpflichtet, die Namen
sowie die Dauer des Aufenthalts aller Beherbergungsgäste in geeigneter Form
aufzuzeichnen.

(5) Der/die Betreiber/in eines Beherbergungsbetriebes ist verpflichtet, der Gemeinde
Kippenheim -Rechnungsamt- den Beginn und das Ende der Tätigkeit, den
Wechsel des/der Betreibers/in sowie eine Verlegung des
Beherbergungsbetriebes, vor Eintritt des anzeigepflichtigen Ereignisses
anzuzeigen.
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§ 8
Fälligkeit

(1) Die Übernachtungsteuer ist bei erfolgter Steueranmeldung am dreißigsten Tag
nach Ablauf des Anmeldezeitraums fällig und an die Gemeinde Kippenheim zu
entrichten.

(2) Bei erfolgter Festsetzung der Übernachtungsteuer durch Steuerbescheid ist diese
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und an die
Gemeinde Kippenheim zu entrichten.

§ 9
Verspätungszuschlag

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nicht- oder nicht fristgerechter
Einreichung einer Steueranmeldung erfolgt nach § 3 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz
(KAG) i. V. m. § 152 Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 10
Steueraufsicht und Außenprüfung

Der Beherbergungsbetrieb ist verpflichtet, beauftragten Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
der Gemeinde Kippenheim während der üblichen Geschäftszeiten zur Feststellung von
Steuertatbeständen sowie der Nachprüfung von Anmeldungen, Einlass in die
Geschäftsräume des Beherbergungsbetriebes, sowie Einsicht in Geschäftsunterlagen
zu gewähren und entsprechende Auskünfte zu erteilen.

§ 11
Mitwirkungspflichten

(1) Hotel- und Zimmervermittlungsagenturen sowie Dienstleistungsunternehmen
ähnlicher Art sind im Rahmen des § 3 Abs. 1 Nr. 3 KAG i.V.m. § 93 AO verpflichtet, der
zuständigen Behörde der Gemeinde Kippenheim Auskünfte zu den
Beherbergungsbetrieben zu erteilen, die für die Durchführung des
Besteuerungsverfahrens erforderlich sind.

(2) Hat der/die Steuerpflichtige seine Verpflichtung gemäß § 7 dieser Satzung zur
Einreichung der Steueranmeldung sowie zur Einreichung von Unterlagen nicht erfüllt
oder ist er nicht zu ermitteln, sind die in Abs. 1 genanntenAgenturen und Unternehmen
über die Verpflichtung nach Abs. 1 hinaus auf Verlangen der Gemeinde Kippenheim
zur Mitteilung über die Person des Steuerpflichtigen und alle zur Steuererhebung
erforderlichen Tatsachen verpflichtet (§ 3 Abs. 1 KAG in Verbindung mit § 93 Abs. 1
AO). Unter die diesbezügliche Verpflichtung fällt insbesondere die Auskunft darüber,
ob und in welchem Umfang in dem Beherbergungsbetrieb entgeltliche
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Beherbergungsleistungen erfolgt sind und welche Beherbergungspreise dafür zu
entrichten waren.

(3) Alle am 1. Juli 2026 bestehenden Beherbergungsbetriebe im Sinne von § 2Abs.
1 sind bis spätestens 31. Juli 2026 bei der Gemeinde Kippenheim – Rechnungsamt –
vom Betreiber/von der Betreiberin anzuzeigen.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz handelt
insbesondere, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. entgegen § 7 Abs.1 die Steueranmeldung nicht, nicht vollständig oder nicht
wahrheitsgemäß oder nicht innerhalb der dort bestimmten Frist abgibt;

2. seiner/ihrer Verpflichtung nach § 7 Abs. 2 zur Einreichung einer geänderten und
berichtigten Steueranmeldung nicht nachkommt;

3. entgegen § 7 Abs. 3 der Anforderung zur Vorlage von Nachweisen
nichtnachkommt oder diese Nachweise nicht für die dort bestimmte Frist
aufbewahrt;

4. seiner/ihrer Aufzeichnungspflicht nach § 7 Abs. 4 verletzt, sowie
anzeigepflichtige Ereignisse nach § 7 Abs. 5 nicht fristgerecht anzeigt;

5. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind und es dadurch
ermöglicht, eine Steuer zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile
für sich oder einen anderen zu erlangen.

6. seiner/ihrer Mitwirkungs- und Auskunftspflichten nach §§ 10 und 11 nicht
nachkommt.

7. seiner/ihrer Anzeigepflicht nach § 11 Abs. 3 nicht nachkommt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Steuerpflichtiger oder in der Wahrnehmung
der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen leichtfertig

1. gegenüber der Gemeinde Kippenheim über steuerrechtlich erhebliche
Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht;

2. die Gemeinde Kippenheim pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche
Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Steuern verkürzt oder nicht
gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die
Strafbestimmungen des § 7 KAG bleiben unberührt.

(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 8 Abs. 3 KAG in Verbindung mit § 17 Abs. 1
und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße (§§
56 und 65 ff OWiG) geahndet werden.
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§ 13
Übergangsregelung

Die Übernachtungsteuer wird bis zum 31.12.2026 nicht für Beherbergungsleistungen
erhoben, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bereits vertraglich vereinbart
worden sind.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2026 in Kraft.

Kippenheim, den 23. Februar 2026

gez. Matthias Gutbrod
Bürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim
Zustande- kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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�

�
Anmeldung�
Ferienbetreuung�an�der�Grundschule�Kippenheim��
in�den�Sommerferien�2026�

Liebe�Eltern,�

wir�bedanken�uns�recht�herzlich� für�die�Teilnahme�an�der�Umfrage�zur�Ferienbetreuung�an�der�
Grundschule�Kippenheim.��

Wir� freuen� uns� sehr,� dass� wir� Ihnen� dieses� Jahr� eine� Betreuung� für� die� Dauer� von� zwei�
Sommerferienwochen�in�der�Zeit�von�
�
03.08.2026�–�07.08.2026�von�07:30�–�13:30�Uhr�
10.08.2026�–�14.08.2026�von�07:30�–�13:30�Uhr�
�
anbieten�können.�
�
Unsere�Betreuer/innen�werden�ein�abwechslungsreiches�Programm�auf�die�Beine�stellen.��

Die�Kosten�belaufen�sich�auf�80,00�Euro�pro�Kind�pro�Betreuungswoche;�die�Ferienbetreuung�ist�
nur� wochenweise� buchbar.� Ein� Mittagessen� wird� nicht� angeboten.� Die� Kinder� benötigen� ein�
Vesper.�

Mit�dieser�Anmeldung�melden�Sie�Ihr�Kind�verbindlich�an.�Eine�Abmeldung�ist�der�u.�g.�Adresse�
mitzuteilen.�Eine�Rückerstattung�des�Betrages�für�die�Nichtteilnahme�ist�nicht� möglich.�

Das�Formular�kann�aus�dem�Mitteilungsblatt�ausgeschnitten,� im�Schulsekretariat�abgeholt�oder�
auf�der�Homepage�der�Gemeinde�Kippenheim�abgerufen�werden.�

Name�
Erziehungsberechtigte/r�

�

Anschrift,�Wohnort�
�

Telefonische�Erreichbarkeit�
während�der�Betreuungszeit�

�
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Wir melden folgende/s Kind/er verbindlich zur Ferienbetreuung an:

1. Kind
Name

Straße/Wohnort

Geburtsdatum

2. Kind
Name

Straße/Wohnort

Geburtsdatum

3. Kind/ggf. weitere
Name

Straße/Wohnort

Geburtsdatum

Zeitraum:

Montag, 03.08.2026 – Freitag, 07.08.2026 (07:30 Uhr – 13:30 Uhr)

Montag, 10.08.2026 – Freitag, 14.08.2026 (07:30 Uhr – 13:30 Uhr)

Mein/e Kind/er darf nach der Betreuungszeit alleine nach Hause gehen.

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind ausreichend Getränke und ein Vesper mitzugeben und
achten Sie auf wetterentsprechende Kleidung und auf einen ausreichenden Sonnenschutz.

Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder wie oben angegeben verbindlich zu den
eingetragenen Betreuungswochen an und nehme zur Kenntnis, dass eine Abmeldung
unter u. g. Abgabestelle mitzuteilen ist, kostenmäßig aber nicht rückerstattet werden kann.

___________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Bitte um Rückgabe bis spätestens Freitag, 17. April 2026 bei der Gemeinde Kippenheim,
Untere Hauptstraße 4, 77971 Kippenheim oder per E-Mail an: gemeinde@kippenheim.de.
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Ferienbetreuungsgebühren Grundschule 2026

Ich erteile hiermit für die Abbuchung der Gebühren für die Ferienbetreuung 2026 in
Höhe von 80,00 Euro pro Woche ein

SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandat

DE86ZZZ00000160508
Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

Gemeinde Kippenheim, Untere Hautpstraße 4, 77971 Kippenheim

(Anschrift Schuldner)

_______________________

_______________________

_______________________

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen die Gemeinde Kippenheim,
Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Kippenheim auf
mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I/ we authorise Gemeinde
Kippenheim to send instructions to my/ our bank to debit my/
our account and my/ our bank to debit my/ our account in
accordance with the instructions from the creditor Gemeinde
Kippenheim. Note: I can/ we can demand a refund of the
amount charged within eight weeks, starting with the date of
the debit request. The terms and conditions agreed upon
with my/ our financial institution apply.

Zahlungspflichtiger
Name/ Name of the debitor

Straße und Hausnummer / debitor Street and number

Land, Postleitzahl und Ort / debitor Country debitor Postal code and City

IBAN / debitor IBAN

SWIFT BIC / debitor SWIFT BIC

Mandatsreferenz- wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt
Mandate reference - to be completed by the creditor

Zahlung für _________________________________________________
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit
this mandate is valid for the agreement with

Zahlungsart [ ] Wiederkehrende Zahlung / recurrent payment
[X] Einmalige Zahlung /one-off payment

Ort und Datum: _________________________________________
City and date of signatures

Unterschrift(en)/Signatures _________________________________________
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Einladung zum Seniorennachmittag am 
Donnerstag, 19. März 2026 
Wir freuen uns, alle Kippenheimer und Schmieheimer Senioren 
ab 65 Jahren in diesem Jahr zum Seniorennachmittag am
 

Donnerstag, 19. März 2026 um 14:30 Uhr
ins Bürgerhaus Kippenheim

 
einzuladen.
 
Für das Rahmenprogramm konnten wir den bekannten Musi-
ker und Entertainer Helmut Dold alias „De Hämme“ engagie-
ren. Außerdem werden unterhaltsame Geschichten von Frau 
Frank (Büchereiteam) vorgelesen. Während des gesamten 
Nachmittags ist zudem die Bücherei für alle Interessierten ge-
öffnet.
 
Auch das leibliche Wohl kommt an diesem Tag nicht zu kurz. 
Fleißige Helfer freuen sich darauf, Sie mit Kaffee und Kuchen 
sowie Getränken verwöhnen zu dürfen.
 
Sie erleichtern uns die Vorbereitungen, wenn Sie sich bis  
13. März telefonisch oder per Mail bei Frau Stark (07825 90320 
oder gemeinde@kippenheim.de) anmelden.
 
Auf einen unterhaltsamen und geselligen Tag mit Ihnen freue 
ich mich schon heute.
 
Ihr Bürgermeister
 
Matthias Gutbrod

Aufruf zur Kuchenspende  
für den Seniorennachmittag
Für das Kuchenbuffet am Seniorennachmittag werden Ku-
chenspenden benötigt. Wer hat Lust und Zeit sich daran mit 
Kuchen (keine Sahnekuchen) oder Hefezopf zu beteiligen?
 
Bitte informieren Sie Frau Stark vom Bürgerbüro bis späte-
stens Dienstag, den 10.03.2026 unter 07825 90320 oder per 
mail an gemeinde@kippenheim.de unter Angabe von Ihrem 
Namen und der Kuchensorte.
 
Wir freuen uns über jede Spende! Vielen Dank!
 
Ihre Gemeindeverwaltung

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die nächste Sprechstunde des Bürgermeisters findet am
 

Mittwoch, 4. März 2026 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
im Rathaus Kippenheim statt.

 
Selbstverständlich können auch Termine außerhalb der  
offiziellen Sprechstunde vereinbart werden.
 
Auf Ihren Besuch freut sich
 
Ihr Bürgermeister
Matthias Gutbrod

Wochenmarkt  
am Bürgerhaus

Angebote auf dem Wochenmarkt
- immer freitags von 14:00 bis 17:30 Uhr –

 
Diese Woche auf dem Wochenmarkt
Fleisch- und Wurstwaren, Bauernbrot und Käse, Nudeln und 
Eier, Obst und Gemüse, Französischer Käse, mediterrane Köst-
lichkeiten sowie frische Pasta aus Italien.
 
Die Marktbeschicker des Wochenmarkts freuen sich auf Ihr 
Kommen!
 
Außerdem diese Woche auf dem Wochenmarkt
Frisch gebackene Waffeln und Kuchen von der Jugend des 
Musikvereins Kippenheim - kommen Sie vorbei, genießen Sie 
süße Leckereien und unterstützen Sie die Jugendarbeit des 
Musikvereins.
 

Bücherei Kippenheim

Neues aus der Bücherei im Bürgerhaus
 
Vorlesestunde in der Bücherei
Vorlesen mit Bücherwurm Willi für alle 5-8jährigen Kinder am
 
Freitag, 6. März 2026 um 15.00 Uhr

 
in der Bücherei im Bürgerhaus.
 
Das Bücherei-Team

Donnerstag, 26. Februar 2026
19:00 Uhr Übung Führungstrupp OG-Süd 

Samstag, 28. Februar 2026
19:00 Uhr Hauptversammlung - Gesamtwehr 

Dienstag, 3. März 2026
19:30 Uhr Technische Hilfeleistung - Übung Gesamtwehr 
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Aus Schule und 
Kindergarten

AABBCC

Gründung einer Selbsthilfegruppe 
„Angst ums Herz“
Im Ortenaukreis möchte ein Betroffener eines Herzinfarkts 
eine Selbsthilfegruppe gründen, die sich mit psychischen Be-
lastungen aufgrund einer Herzerkrankung befasst. Angespro-
chen sind betroffene Frauen und Männer sowie Angehörige.

„Nicht alle Menschen sind gleich – manche stecken eine Herz-
erkrankung schneller weg, bei anderen stellen sich aufgrund 
des erlebten Kontrollverlusts Ängste und/oder Sorgen ein“, so 
der Initiator. „Der Lebensrhythmus ist aus den Fugen geraten. 
Das Vertrauen in den eigenen Körper ist verloren gegangen. 
Wenn aufgrund dessen auch Ängste, Panikattacken oder so-
gar eine leichte Depression dein Leben belasten, dann bist du 
herzlich willkommen“, richtet er sich die Zielgruppe.

In der Selbsthilfegruppe „Angst ums Herz“ soll es darum ge-
hen, sich durch Aktivitäten und Gespräche Mut zu machen und 
gemeinsam Strategien für eine Besserung oder einen besse-
ren Umgang zu finden. Oft ist es bereits hilfreich, mit ande-
ren Betroffenen zu reden, die das entsprechende Erleben und 
Verständnis teilen. Ziel ist es, Erfahrungen und Perspektiven 
auszutauschen und im besten Fall aus der Krise heraus zu 
kommen.

Die Gruppe ist vor allem für interessierte Menschen nach 
einem Herzinfarkt, nach Stentimplantation, nach Implantati-
on eines Herzschrittmachers, bei chronischer Angina pecto-
ris, mit Herzrhythmusstörungen, mit Herzschwäche sowie mit 
Herzangst.

Wer Interesse hat, kann sich bei der Kontaktstelle für Selbsthil-
fegruppen melden unter Telefon 0781 805 9771 oder per E-Mail 
an: selbsthilfe@ortenaukreis.de.

Zulassungsstelle Wolfach: Persönlicher 
Service künftig montags und mittwochs
Das KfZ-Bürgerbüro des Ortenaukreises in Wolfach bietet sei-
nen persönlichen Service ab März 2026 nur noch an zwei Ta-
gen pro Woche an: montags und mittwochs. Freitags ist die 
Zulassungsstelle künftig geschlossen.

Der persönliche Service in Wolfach ist ab März 2026 montags 
von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr und mittwochs von 8 
bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr möglich.

Unabhängig von den Öffnungszeiten können zahlreiche 
Dienstleistungen bequem online erledigt werden – schnell, 
einfach und rund um die Uhr. Dazu gehören unter anderem 
Neuzulassungen, Wiederzulassungen, Umschreibungen in-
nerhalb und außerhalb des Landkreises, Adressänderungen, 
Wunschkennzeichen-Reservierungen sowie Abmeldungen.

Besuche bei der Zulassungsbehörde sind nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung unter www.ortenaukreis.de möglich.
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Sonstige
Mitteilungen

Die Deutsche Rentenversicherung  
informiert 
Bis 31. März noch freiwillige Rentenbeiträge für 2025 ein-
zahlen - Rentenanspruch erwerben und Rente erhöhen
Wer nicht oder nicht mehr in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert ist, sollte sich über die Möglichkeit frei-
williger Rentenbeiträge informieren. Damit kann ein eigener 
Rentenanspruch erworben, erhöht oder eine schon bestehende 
Anwartschaft auf Erwerbsminderungsrente unter bestimmten Vo-
raussetzungen aufrechterhalten werden. Freiwillige Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung für 2025 können noch bis zum 
Stichtag 31. März 2026 gezahlt werden. Darauf weist die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) hin.

Wer kann freiwillige Beiträge leisten
Grundsätzlich dürfen alle Menschen, die mindestens 16 Jahre 
alt sind –  unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft – freiwillige 
Beiträge leisten, sofern sie in Deutschland leben und nicht be-
reits pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind. Diese Möglichkeit besteht zudem für deutsche Staatsan-
gehörige, die ihren Wohnsitz im Ausland haben. Auch wer eine 
vorgezogene Altersrente bezieht, kann bis zum Erreichen des 
regulären Rentenalters freiwillige Beiträge zahlen. Dies erhöht 
dann die Rente mit Erreichen der Regelaltersgrenze.

Höhe der freiwilligen Beiträge
Freiwillige Beiträge sind attraktiv, da sich durch diese die spä-
tere Altersrente erhöht oder gegebenenfalls ein Anspruch auf 
eine Altersrente erst entsteht. Die Anzahl und Höhe der Beiträ-
ge ist innerhalb eines bestimmten Rahmens selbst bestimm-
bar: Auf die Anzahl der bis zu 12 Monatsbeiträge kommt es an, 
wenn Mindestversicherungszeiten für einen Rentenanspruch 
benötigt werden. Hingegen ist die Höhe der Beiträge wichtig, 
wenn die eigenen Rentenansprüche gesteigert werden sollen. 
Die monatliche Beitragshöhe ist beliebig zwischen 112,16 Euro 
und 1.497,30 Euro wählbar.

Antrag erforderlich
Wichtig dabei: Vorab sollte jedoch geprüft werden, ob ein An-
spruch auf freiwillige Beitragszahlung besteht. Dafür ist ein 
Antrag (Formular V0060) erforderlich. Dieser kann über die 
DRV-Online-Services ausgefüllt und verschickt werden.  

Information 
Mehr Informationen enthält die kostenfreie Broschüre „Frei-
willig rentenversichert: Ihre Vorteile“. Sie kann unter www.
deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen oder be-
stellt werden.

Anträge auf freiwillige Beitragszahlungen können über die 
DRV-Online-Services mit dem Stichwort V0060 unter www.
deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-V0060 online ge-
stellt werden.

Die Agentur für Arbeit Offenburg  
informiert
Azubi-Speed-Dating am 18. März 2026 im Rahmen der Wo-
che der Ausbildung
Die Arbeitsagentur Offenburg veranstaltet am Mittwoch, den 
18. März 2026, von 13 bis 17 Uhr ein „Speed-Dating“. Für alle Ju-
gendlichen, die noch in diesem Sommer mit einer Ausbildung 

oder einem Dualen Studium beginnen wollen, lohnt sich die 
Teilnahme.
Wir bringen junge Menschen mit Unternehmen auf eine un-
komplizierte Art zusammen. Nach dem Kennenlernen kann 
man schnell abwägen, ob die Anforderungen und die Chemie 
für ein Wiedersehen stimmen. Zur Auswahl stehen Ausbil-
dungsstellen von 15 Arbeitgebern aus dem Ortenaukreis, vom 
kaufmännischen bis zum technischen Bereich, sowie Duale 
Studiengänge. Die Bewerbungsunterlagen können auch direkt 
bei den anwesenden Ortenauer Firmen abgegeben werden.
 
Weitere Informationen, eine Übersicht mit den teilnehmenden 
Arbeitgebern und den angebotenen Ausbildungs- und Studi-
enberufen für 2026 stehen online bereit:
Eine Anmeldung ist erforderlich (E-Mail: Offenburg.Berufsbe-
ratung@arbeitsagentur.de, Telefon: 0781 9393-247 oder online 
über https://eveeno.com/asd-2026).
 
Am 18. März 2026 hat außerdem das Berufsinformationszen-
trum (BiZ) aufgrund des Speed-Datings nicht geöffnet.
 
Digitale Elternabende der Bundesagentur für Arbeit gehen 
in die fünfte Runde
Über 80 Großunternehmen und Branchenvertretungen infor-
mieren im Rahmen der digitalen Elternabende der BA vom 
02. bis zum 15. März 2026 Jugendliche und ihre Eltern über 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Bei rund 450 aner-
kannten Ausbildungsberufen und einer riesigen Auswahl an 
Studiengängen in Deutschland fällt es oft schwer, die richtige 
Entscheidung zu treffen.
 
Digitale Berufsorientierung ohne Wege und Wartezeiten
Auch in diesem Jahr haben Jugendliche und ihre Eltern die 
Chance, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bundeswei-
ter Unternehmen im kompakten Online-Format kennenzuler-
nen. Das virtuelle Angebot richtet sich an Jugendliche, die kurz 
vor dem Schulabschluss stehen und nach einem passenden 
Ausbildungsplatz suchen. In den einstündigen Informations-
veranstaltungen erhalten sie und ihre Eltern exklusive Einblicke 
in die Karrieremöglichkeiten der teilnehmenden Unternehmen, 
ihren Rahmenbedingungen, ihrer Unternehmenskultur sowie 
den Perspektiven für Nachwuchskräfte nach Ausbildungsab-
schluss. Zudem geben teilnehmende Branchenvertretungen 
einen Überblick über duale Ausbildungsmöglichkeiten und 
Chancen in der jeweiligen Branche.
 
Authentische Einblicke von Auszubildenden und dual Stu-
dierenden
Bei den Informationsveranstaltungen berichten auch Auszubil-
dende und dual Studierende der beteiligten Unternehmen aus 
erster Hand von ihren Erfahrungen. Sie erzählen, wie sie es ge-
schafft haben, das Bewerbungsverfahren zu bestehen und wie 
es ihnen während der Ausbildung beziehungsweise des dualen 
Studiums ergeht. Zudem erfahren die Teilnehmenden, wie die 
Ausbildung oder das duale Studium in der Praxis konkret aus-
gestaltet ist.
 
Die Elternabende finden in den beiden Aktionswochen jeweils 
von Montag bis Donnerstag zwischen 17 und 21 Uhr statt. 
Innerhalb der einstündigen Zeitfenster können Eltern und 
Jugendliche in den digitalen Chaträumen Fragen stellen und 
direkt mit den Unternehmen und Branchenvertretungen in 
den Austausch kommen. Eine Übersicht aller teilnehmenden 
Unternehmen sowie der Zugang zu den einzelnen Veranstal-
tungen sind auf unserer dafür eingerichteten Internetseite zu 
finden.
 
Weitere Informationen zu den digitalen Elternabenden:
https://www.arbeitsagentur.de/k/
digitale-elternabende#programm
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schränkung staatlich anerkannt. Der Unterricht sowie alle Ab-
schlüsse entsprechen den Vorgaben des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg. Besonderheiten sind die christliche Wer-
teorientierung und kleine Klassen mit in der Regel 24 Schüle-
rinnen und Schülern. Das Schüler-Aufnahmeverfahren für das 
neue Schuljahr hat begonnen. Interessierte Eltern können ihre 
Kinder noch anmelden. Anmeldetermine werden individuell 
vereinbart. Weitere Informationen sind unter www.fes-lahr.de 
erhältlich.
 
Ein Infoabend zu den weiterführenden Schularten findet 
am 11. März 2026 um 20 Uhr in der Rainer-Haungs-Straße 3 
statt. Alle Infos unter www.fes-lahr.de
 
Kontakt: Jessica Wimmer, Öffentlichkeitsarbeit, 
j.wimmer@fes-lahr.de
Sekretariat Freie Evangelische Schule Lahr, 
schule@fes-lahr.de, Tel. 07821 92058-0

Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch e.V.  
für Menschen mit Behinderung 
 
Gemeinsam unterwegs – Ausflug nach Lahr am 14. März 
2026
Am Samstag, den 14. März 2026, unternehmen wir gemeinsam 
einen Ausflug nach Lahr. Dort besuchen wir das Black Light 
Planet und spielen zusammen Schwarzlicht-Minigolf. Im An-
schluss lassen wir den Tag gemütlich ausklingen und gehen 
noch gemeinsam etwas trinken. Für die Fahrt und den Eintritt 
werden 25 Euro benötigt. Bitte bringt zusätzlich etwas Ta-
schengeld für Getränke mit. Vor Ort entscheiden wir dann ge-
meinsam, wohin wir als Nächstes gehen möchten.
Ute Pflumm: 0173 5408548
ute.pflumm@lebenshilfe-offenburg.de
 
Come together Wochenende – Gruppenangebot mit Über-
nachtung vom 6. bis 8. März 2026
Von Freitag, den 6. März, bis Sonntag, den 8. März 2026, fin-
det ein Come together Wochenende für junge Menschen statt. 
Das Angebot bietet die Möglichkeit, sich vom Alltag zu erho-
len, neue Kraft zu sammeln und den eigenen Körper sowie die 
eigenen Gefühle und Bedürfnisse bewusster wahrzunehmen. 
Gemeinschaft, Freundschaften und kreative Aktivitäten stehen 
dabei im Mittelpunkt. Alle Programmpunkte finden in einem 
geschützten und begleiteten Rahmen statt.
Ute Pflumm: 0173 5408548
ute.pflumm@lebenshilfe-offenburg.de

Informationstag - Duales Berufskolleg 
Fahrzeugtechnik
10. März 2026 von 16 - 19 Uhr
 
Starten Sie Ihre Karriere in der Fahrzeugtechnik!
Besitzen Sie einen mittleren Bildungsabschluss? Dann nutzen 
Sie die Chance, in drei Jahren wertvolle Abschlüsse zu erwer-
ben!
 
• Kfz-Mechatroniker/in
• Staatlich geprüfte/r Berufskollegiat/in
• Fachhochschulreife (mit Zusatzunterricht in Mathe   

und Englisch)
• Sachkundenachweise Airbag, Klimaanlagen, AU
 
Die Ausbildung erfolgt dual, d.h. zwei Tage in der Woche besu-
chen Sie das Berufskolleg in Lahr und drei Tage werden Sie im 
Betrieb ausgebildet.
Nach der Ausbildung können Sie in den verschiedensten Be-
reichen eines Autohauses oder einer Kfz-Werkstatt arbeiten, 
beispielsweise im Kunden-service, in der Motordiagnose oder 
im Verkauf.
 
Vielleicht nutzen Sie auch die vielfältigen Weiterbildungsmög-
lichkeiten und machen die Meisterausbildung, werden Techni-
ker oder absolvieren ein Ingenieursstudium.
 
Gewerbliche Schule Lahr
Tel. 07821 / 95449-2600
info@gs-lahr.de
www.gs-lahr.de

Tag der offenen Tür an der FES Lahr
Der Tag der offenen Tür der Freien Evangelischen Schule fin-
det am Samstag 28. Februar von 10.30 bis 15.00 Uhr statt. Die 
Eröffnungsveranstaltung mit musikalischem Programm be-
ginnt um 11.00 Uhr in der Aula der Grundschule in der Rainer-
Haungs-Straße 3. Die Besucherinnen und Besucher erwartet 
ein Tag mit einem bunten Programm, zahlreichen Aktionen in 
allen Gebäuden und den Außenbereichen sowie verschiedene 
Bewirtungsangebote von Eltern und Schülern. Alle, ob Groß 
oder Klein, Ehemalige wie neu Interessierte sind herzlich will-
kommen. Mit viel Einsatz und Kreativität bereiten sich die der-
zeit 43 Klassen auf den Tag der offenen Tür vor, um in ihrem 
Klassenraum ein Thema oder das Ergebnis der vorangegan-
genen Projekttage zu präsentieren. Zu den weiteren Angebo-
ten zählen unter anderem Podcasts, die spannende Einblicke 
in die Geschichte der FES-Gebäude geben, Kanu fahren auf 
dem Trockenen, die Trendsport Jugger, eine Hüpfburg sowie 
eine Tombola der SMV mit vielen attraktiven Preisen. Den Ab-
schluss bildet um 15 Uhr das Musical das von den sechsten 
Klassen aufgeführt wird.
 
Erstmals pendelt ein Bimmelbähnchen zwischen den einzel-
nen FES-Gebäuden und den Parkplätzen der Firmen Huge-
lmann und Zehnder, die von den Besuchern genutzt werden 
dürfen. Alle Informationen sowie der vollständige Programm-
plan sind auf der Website der Schule zu finden.
 
Die Freie Evangelische Schule Lahr ist eine Schule in freier 
Trägerschaft (Privatschule). Kinder und Jugendliche besu-
chen hier die Grundschule, Werkrealschule, Realschule und 
das Gymnasium. Die einzelnen Schularten befinden sich un-
ter einem Dach, was gerade bei einem Schulartenwechsel von 
Vorteil ist. Die FES Lahr kann anstelle der jeweiligen öffentli-
chen Schule besucht werden. Alle Schularten sind ohne Ein-
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Schlagernacht des Jahres – 7. März 2026
Ein großes Konzert für alle Schlagerfans in der SAP Arena. Be-
kannte Künstler:innen sorgen für gute Laune, Tanz und Party. 
Das Konzert dauert mehrere Stunden. Infos: Datum & Uhrzeit: 
7. März 2026, 16:00 bis 02:00 Uhr
Rosina Heuberger: 781 129605-67
offene-hilfen@lebenshilfe-offenburg.de
 
Schulung – Herausforderndes Verhalten, Gewalt und Ag-
gression
Diese praxisorientierte Schulung richtet sich an Fachkräfte und 
Mitarbeitende in der Kinderbetreuung. Sie vermittelt Wissen 
über Aggression, Gewalt und herausforderndes Verhalten so-
wie konkrete Methoden, die direkt im Alltag angewendet wer-
den können. Der Fokus liegt auf praktischen Werkzeugen statt 
trockener Theorie, damit die Teilnehmenden Kinder sicher und 
wertschätzend begleiten und in herausfordernden Situationen 
vorbereitet, stark und souverän handeln können. Ziel ist es, 
Kinder in einer gewaltfreien Umgebung zu unterstützen und 
Betreuende professionell zu stärken. Termin: 28.03 oder 25.04.
Ute Pflumm: 0173 5408548
ute.pflumm@lebenshilfe-offenburg.de

Gewerbe Akademie
Asbest-Lehrgang für Handwerker 
Handwerker bekommen es bei Arbeiten an älteren Häusern 
immer wieder mit Asbestzement-Produkten und anderen as-
besthaltigen Baumaterialien zu tun. Das birgt hohe Gesund-
heitsrisiken. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. April, bietet die 
Handwerkskammer Freiburg am Akademie-Standort Offenburg 
zu diesem Thema den "Sachkundelehrgang Asbest" an, der auch 
den ASI-Lehrgang (Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungs-
arbeiten) nach Anlage 4c der TRGS 519 (Technischen Regel für 
Gefahrstoffe) umfasst. Teilnehmer werden an diesen beiden Ta-
gen rundum geschult, wie sie vorschriftsmäßig mit Asbest um-
gehen und sich selbst schützen. Mit der Prüfung am Ende des 
Kurses erhalten sie ein Sachkunde-Zertifikat, das sechs Jahre 
gültig ist. Damit können Betriebe Arbeiten übernehmen, für die 
sie sonst spezialisierte Subunternehmen beauftragen müssten.
Die Teilnahme kann aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
bezuschusst werden. Auskunft und Anmeldung: Gewerbe Aka-
demie Offenburg, Tel. 0781/793-111, oder unter www.gewerbe-
akademie.de/ weiterbildung.

Energieberatung
In Kooperation mit der Stadt Ettenheim bietet die Ortenauer 
Energieagentur am Mittwoch, den 11. März 2026 ab 14 Uhr im 
Rathaus Ettenheim kostenfreie und neutrale Energie-Erstbera-
tungen für die Bürgerinnen und Bürger von Ettenheim, Mahl-
berg, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Ringsheim, Rust und 
Schuttertal an.
Termine können im Rathaus Ettenheim mit Pia Böhmer un-
ter 07822 - 432 340 vereinbart werden. 
Mögliche Themen der Erstberatungen sind: energetische Sa-
nierung, Neubau, Heizen mit erneuerbaren Energien, Photovol-
taik und Fördermittel.  
Im persönlichen Beratungsgespräch verschafft sich der Bera-
ter einen ersten Überblick über den energetischen Zustand des 
Bestandsgebäudes oder den energetischen Standard eines 
Neubaus. Er erläutert geeignete Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs und gibt Hinweise zu Investitionskosten, 
zur Wirtschaftlichkeit und zu den gesetzlichen Vorgaben.
Die Ortenauer Energieagentur kommt auch zu Bürgerinnen 
und Bürger nach Hause und führt dort Gebäude-Checks und 
Heizungs-Eignungs-Checks der Verbraucherzentrale durch. 
Hierfür können Termine direkt unter 0781 - 92 46 19 0 verein-
bart werden.

Sicher unterwegs. Senioren  
im Straßenverkehr.
Für Fußgänger gilt insbesondere...
• Gehwege nutzen: Radwege und Fahrbahn meiden.
• Straße nur an sicheren Übergängen, wie Ampel, Zebrastrei-

fen überqueren
• Blickkontakt suchen und Handzeichen geben, bevor Sie die 

Straße überqueren.
• Helle Kleidung oder Reflektoren tragen, besonders in der 

dunklen Jahreszeit.
• Hilfsmittel nutzen, wenn nötig. Ein Rollator erhöht die Sicher-

heit. Beratung im Sanitätshaus nutzen.
 
Für Fahrradfahrer gilt insbesondere...
• Immer einen Helm tragen. Er schützt vor schweren Kopfver-

letzungen.
• Helle, reflektierende Kleidung wählen, um besser gesehen 

zu werden.
• Ein seniorengerechtes Fahrrad nutzen (z.B. mit tiefem Ein-

stieg) für sicheres Auf- und Absteigen.
• Radwege benutzen, wenn sie vorhanden und ausgeschildert 

sind.
• Tempo anpassen. Besonders mit dem E-Bike nicht die 

Höchstgeschwindigkeit ausreizen.
 
Das Polizeipräsidium Offenburg bietet speziell für Senioren 
kostenlose Präventionsveranstaltungen zum Thema Verkehrs-
sicherheit an.
Terminanfragen können telefonisch oder per E-Mail gestellt 
werden: +49 781 211041 / E-Mail: offenburg.pp.praevention@
polizei.bwl.de
 
Einbruchschutzberatung - nicht vergessen:
Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zu-
hause an.
Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention, 0781 / 21-4515
oder 07222 / 761-405 oder 0781 / 21-1041
E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
 

Gesunde Ernährung kann man lernen – 
SVLFG unterstützt
Die meisten wissen, dass eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden ist. 
Trotzdem fällt es vielen im Alltag oft schwer, dies umzuset-
zen.
 
Doch auch gesunde Ernährung kann man lernen, zum Beispiel 
in Gesundheitskursen, die von den Krankenkassen unterstützt 
werden. Darauf weist die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) zum Tag der gesunden 
Ernährung am 07.03.2026 hin.
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• Rechtliche Rahmenbedingungen: Verschiedene rechtliche 
Möglichkeiten und Varianten sowie die Vorsorge fürs Alter 
und die Pflege sind zu bedenken. Ein Fachmann gibt einen 
Überblick, was es alles zu beachten gibt.

• Der Prozess der Stabilisierung: Beim Älterwerden möglichst 
gesund bleiben – was kann ich selbst für mich und meine 
Gesundheit tun?

• Die Neuorientierung: Wie mache ich weiter, wenn ich aufge-
hört habe? Wenn der Abschied gelingt, kann die Zukunft gut 
gestaltet werden. Das hat großen Einfluss auf die Lebenszu-
friedenheit und Gesundheit.

• Die Umsetzung: Was sind die nächsten Schritte und wie 
kann meine Alltagsstrategie aussehen? Hier fließen Erfah-
rungen aus der Praxis von Menschen ein, die eine erfolg-
reiche Betriebsaufgabe hinter sich haben.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem bei der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versicherten 
Betrieb gibt es noch kurzfristig freie Plätze im Betriebsauf-
gabeseminar vom 24.03. bis 27.03.2026 in Groß Meckelsen 
(Niedersachsen). Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
betragen pro Person 452 Euro im Doppelzimmer und 512 Euro 
im Einzelzimmer. Ansprechpartnerinnen sind Cornelia Kamp-
mann (Tel. 0561 785-15984) und Christine Leicht (Tel. 0561 
785-16381), E-Mail: gruppenangebote@svlfg.de.
Weitere Termine:
09.11. – 12.11.2026 in Bad Waldsee (Baden-Württemberg). Ko-
sten: 415/455 Euro. Ansprechpartnerin ist Christiane Mayer 
(Tel. 0561 785-16416).
24.11. – 27.11.2026 in Dammdorf (Schleswig-Holstein). Kosten: 
425/455 Euro. Ansprechpartnerinnen sind Cornelia Kamp-
mann und Christine Leicht (Kontaktdaten siehe oben).
30.11. – 03.12.2026 in Bad Griesbach (Bayern). Kosten: ca. 550 
Euro. Ansprechpartnerin ist Sieglinde Schreiner (Tel. 0561 785-
16166).

Bildungszentrum Offenburg

Partnerschaft pflegen – EPL zeigt den 
Weg zu mehr Vertrauen und Klarheit
Eine glückliche Partnerschaft lässt sich nicht erzwingen, doch 
durch offene Gespräche, gegenseitiges Vertrauen und faire 
Konfliktlösung wächst sie. Das Bildungszentrum Offenburg 
bietet vom 24.-26.04.26 mit dem „partnerschaftlichen Lern-
programm“ EPL ein präventives Training, das keine Therapie 
darstellt, sondern kommunikative Fähigkeiten frühzeitig stär-
kt. EPL richtet sich an Paare, die ihr Zusammenleben harmo-
nischer gestalten möchten und schon heute von besseren 
Gesprächsregeln profitieren möchten. Unterkunft und Haupt-
verpflegung außerhalb der Kurszeiten sind selbst zu organisie-
ren, Getränke und kleiner Imbiss sind inklusive.
Die Kursgebühr pro Paar beträgt 205 € (zzgl. Übernachtungs-
kosten und Verpflegung).
Anmeldung bis 12.04.26 und weitere Informationen unter  
www.bildungszentrum-offenburg.de.

Die SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) bezu-
schusst Kurse unter anderem zu folgenden Themen:
• vollwertige und ausgewogene Ernährung
• Gewichtsreduktion
• mehr Bewegung im Alltag
• Vorbeugung und Verringerung gesundheitlicher Risiken
Ziel ist es, Krankheiten frühzeitig zu vermeiden. Auf geeignete 
Kurse verweist die SVLFG auf ihrer Internetseite www.svlfg.
de/gesundheitskurse-finden. 
 
Warum Ernährung so wichtig ist
Die Ernährung beeinflusst den Verlauf vieler Krankheiten, zum 
Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rheuma, 
Multiple Sklerose oder Erkrankungen des Darms. Doch sie 
senkt nicht nur das Krankheitsrisiko, sondern steigert auch 
das allgemeine Wohlbefinden, besonders in Kombination mit 
Bewegung.
 
Das gehört zu einer ausgewogenen Ernährung
• Vielfalt genießen: Brot, Nudeln, Reis (am besten Vollkorn) 

und Kartoffeln enthalten wenig Fett, dafür viele Vitamine, Mi-
neralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

• Pflanzliche Lebensmittel (möglichst saisonal und regional) 
bevorzugen: Frische Salate, Gemüse, Obst und Säfte wich-
tige Nährstoffe und sollten den größten Teil der Ernährung 
ausmachen.

• Tierische Produkte ergänzen: Milchprodukte, Fisch, Fleisch 
und Eier erleichtern die ausreichende Nährstoffversorgung. 
Pflanzliche Öle wie Rapsöl sowie fettreiche Fische liefern 
wertvolle Omega-3-Fettsäuren.

• Zucker und Salz sparsam verwenden: Kräuter bieten eine 
aromatische und gesunde Alternative.

• Hochverarbeitete Lebensmittel meiden: Sie enthalten oft zu 
viel Zucker, Salz, Zusatzstoffe und ungesunde Fette.

• Schonend zubereiten: Kurze Garzeiten sowie wenig Wasser 
und Fett helfen, Geschmack und Nährstoffe zu erhalten.

 
Weitere Informationen gibt der Verband für Ernährung und Di-
ätetik e.V. unter www.vfed.de.

Wenn die Hofnachfolge fehlt
Mit dem Seminar „Betriebsaufgabe – auch ein Gesund-
heitsthema“ gibt die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Orientierung, 
wenn es an einer Hofnachfolge fehlt.
 
Viele Jahre voller Arbeit, Herzblut und Hingabe für den Be-
trieb hinterlassen Spuren. Und was geschieht, wenn sich keine 
Nachfolge findet? Die Entscheidung, den eigenen Betrieb auf-
zugeben, fällt vielen schwer. Neben rechtlichen Aspekten sind 
auch persönliche und vor allem emotionale Dinge zu klären. 
Kopf und Herz sind sich dabei nicht immer einig. Die SVLFG 
bietet in dieser schwierigen Phase Hilfe an. Sie lädt potenzielle 
Betriebsaufgebende zu einem viertägigen Seminar ein. Dies 
wird von Sozialpädagogen oder Psychologen moderiert und 
geleitet. Wichtig ist auch der persönliche Austausch der Teil-
nehmenden untereinander, die sich alle in der gleichen Situati-
on befinden. Sie haben für ihren neuen Lebensabschnitt viele 
Bausteine zu bewältigen, die zugleich Inhalt des Seminars sind:
• Der Prozess der Entscheidung: Dieser Baustein soll Klarheit 

schaffen und bei der zukunftsträchtigen Entscheidung hel-
fen. Welche Sorgen begleiten meine Entscheidung und wo-
her könnte Entlastung kommen? Wie wird der Prozess der 
Betriebsaufgabe in der Familie besprochen?

• Der Prozess der Akzeptanz: Wie kann der Ausstieg gelingen 
und wie komme ich mit enttäuschten Erwartungen zurecht? 
Wie kann ich trotz der Traurigkeit, die mich überkommt, stolz 
zurückblicken?

Aus der Heimat

für die Heimat .
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KEK-Seminar – Paarkurs mit Präsenz-
wochenende und drei Online-Termine
Im stressigen Alltag brauchen Paare gezielte Pausen, Oasen 
und Auszeiten. Das KEK-Seminar des Bildungszentrums Offen-
burg bietet genau das: Kraft tanken, sich auf die Partnerschaft 
besinnen und gemeinsam Lösungen entdecken. Der Auftakt 
erfolgt als Präsenzwochenende (10.04. – 12.04.26) sowie drei 
weiteren Online-Abendterminen (16.04. + 23.04. + 30.04.26). 
Die Zielgruppe sind Paare in unterschiedlichen Ehe- und Fa-
milienphasen – auch Paare in einer zweiten Partnerschaft sind 
herzlich willkommen. Das Geheimnis zufriedener Paare liegt 
im offenen, vertrauensvollen Gespräch. Wünsche mitteilen, 
Meinungsverschiedenheiten klären und gemeinsam den Alltag 
gestalten – all das gelingt durch regelmäßige Gespräche.
Der Kurs kostet pro Paar 300 Euro.
Anmeldung bis 26.03.26 und weitere Informationen unter 
www.bildungszentrum-offenburg.de     

Muskeln entspannen  
mit dem Bildungszentrum
Das Bildungszentrum Offenburg lädt ein zu einem fünftei-
ligen Kurs in Progressiver Muskelentspannung vom 02.03. 
– 30.3.2026 (jeweils 19-20 Uhr). In diesem Kurs können Teil-
nehmende durch Auflösung muskulärer Spannungszustände 
einen Zustand tiefer Entspannung des ganzen Körpers errei-
chen. Nacheinander werden die einzelnen Muskelpartien zu-
nächst angespannt, die Muskelspannung kurz gehalten und 
anschließend wieder gelöst. Dadurch können Körperwahr-
nehmung verbessert, verspannte Muskeln gelockert werden 
und es gelingt besser, sich im Alltag zu entspannen. Die Pro-
gressive Muskelentspannung ist ein leicht zu erlernendes und 
wirksames Entspannungsverfahren, das in diesem Kurs mit 
einfachen Bewegungs-, Achtsamkeits- und Atemübungen er-
gänzt wird.
Mitzubringen sind: Yoga-/Isomatte, Decke, kleines Kissen, 
warme Socken und ggf. Getränk. Bitte kommen Sie in be-
quemer (sportlicher Kleidung), da auch Bewegungsübungen 
durchgeführt werden.
Weitere Infos und Anmeldung bis 25.02.2026 unter 
www.bildungszentrum-offenburg.de

1. Symposium Energie-  
und Gebäudetechnik
Die Hochschule Offenburg lädt für Freitag, 27. März, 14:30 
bis 17:30 Uhr zu einem fachlichen Austausch in Gebäude D, 
Raum D001 ein. 
Das Symposium bietet Unternehmensvertreterinnen und -ver-
tretern, Alumni, Lehrenden, Institutionen wie Agenturen, Kam-
mern, Innungen oder Instituten aber auch allen anderen Inte-
ressierten die Gelegenheit, an spannenden Impulsvorträgen 
aus Praxis und Hochschule zu den aktuellen Themen der Bran-
che teilzunehmen. Darüber hinaus werden die entsprechenden 
Labore vorgestellt sowie Einblicke in den neu konzeptionierten 
Studiengang Energie- und Gebäudetechnik gegeben, der den 
Studiengang Nachhaltige Energiesysteme ablöst. 
 

Programmüberblick:

14:30 – 15:00 Uhr   Einlass & Empfang
15:00 – 15:15 Uhr  Begrüßung
15:15 – 16:00 Uhr   Impulsvorträge zur Zukunft unseres Ener-

giesystems
16:00 – 16:30 Uhr  Pause & Gruppenfotos
16:30 – 17:15 Uhr  Impulsvorträge „Gebäude mit Zukunft“
17:15 – 17:30 Uhr  Abschluss
ab 17:30 Uhr   Get-together im Institut für Nachhaltige 

Energiesysteme (INES)
 
Anmeldung:
Interessierte können sich bis 4. März 2026 unter 
https://events.hs-offenburg.de/e/
energie-und-gebaeudetechnik-2026 anmelden.

Schwarzwaldverein

Seniorenwanderung:  
Der Schwarzwaldverein Ettenheim-Herbolzheim lädt am 
Donnerstag, 26. Februar zu einer Seniorenwanderung - Reh-
gräbleweg - ein.
Treffpunkt: 13:00 Uhr Parkplatz Dörlinbachergrund beim 
Rückhaltebecken.
Die Wanderung dauert ca. 3,0 Stunden und ist ca. 10 km lang 
mit ca. 200 hm.
Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder € 3,--.
Alle weiteren Informationen unter 
http://www.swv-ettenheim.de und Anmeldung bei Lucia Sterr,
Tel.: 0151 / 28 73 49 80 gerne auch WhatsApp oder E-Mail: 
lucia-sterr@online.de

Frauenwanderung  
„Über den Dächern von Freiburg”
Der Schwarzwaldverein Ettenheim-Herbolzheim lädt am 
Samstag, dem 07.03.2026, zur Frauenwanderung „Über den 
Dächern von Freiburg” ein.
 
Treffpunkt ist 8:00 Uhr am Bahnhof in Herbolzheim. Die 
4,5-stündige Wanderung ist ca. 15 km lang und hat 500 Höhen-
meter. Nichtmitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von 3 €.
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swv-etten-
heim.de. Anmeldungen nimmt Maren Sosnovskiy per E-Mail 
entgegen. Marenimswv@web.de. Bitte angeben ob Fahrkarte 
benötigt wird oder nicht.

XXL Wanderung
Der Schwarzwaldverein Ettenheim-Herbolzheim lädt am 
Samstag, 07. März 2026, zu einer Wanderung für Überge-
wichtige ein. Gemeinsam begeben wir uns auf eine angenehme 
Runde vom Brudergarten nach Ettenheimmünster und zurück.
 
Treffpunkt: 13:00 Uhr, Wanderparkplatz Brudergarten, Dauer: 
ca. 2,5 Stunden, Strecke: ca. 5,9 km, Höhenmeter: ca. 102 hm. 
Weitere Informationen finden sich unter www.swv-ettenheim.
de bei den Terminen oder direkt bei Andrea Ibig, 
Telefon 0176 / 10104164.
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16.00 Uhr  Mädchengruppe   Ettenheim,
      Jugendzentrum
19.00 Uhr  Jugendkreis    Mahlberg,
    Gemeindehaus
19.30 Uhr  Posaunenchorprobe   Kippenheim, PZ
 
Freitag, 06. März 2026
19.00 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag  Kippenheim
 
Samstag, 07. März 2026
8.30 –  Konfi-Unterricht   Kippenheim, PZ
13.00 Uhr
14.30 Uhr  Taufgottesdienst Arwin Stang  Kippenheim
15.30 Uhr  Taufgottesdienst Mario Sontheimer  Kippenheim
 
Sonntag, 08. März 2026
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe von  Kippenheim
  Lilly und Nelly Kreimer
  Pfr. M. Grüsser
 
Gemeinsam auf der Suche nach einem neuen Namen für 
die Kirchengemeinde im Südwesten
 

Name gesucht

28. Februar 2026
Ab 8.30 Uhr Ankommen
9.00-13 Uhr (mit Imbiss)
Jakobushaus Mahlberg

Wie soll unsere große
Kirchengemeinde im Südbezirk
heißen?
DU und deine Ideen sind
gefragt:

Anmeldung:
Im Pfarrbüro Mahlberg
mahlberg@kbz.ekiba.de

Tel. 07825/ 93 82

 

Kirchliche 
Nachrichten

Pfarramt Kippenheim 
Das Pfarramt der Evangelischen Kirchengemeinde Kippen-
heim-Schmieheim, betreut von Sekretärin Sigrid Renz, befin-
det sich in der Gartenstr. 1 in Kippenheim. Das Sekretariat ist 
während der Schulzeit dienstags von 14 bis 17 Uhr und don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.
 
Gottesdienste und Veranstaltungen
Wochenspruch
„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns ge-
storben ist, al wir noch Sünder waren.““
(Römer 5,8)
 
Soweit nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen in 
den Kirchen statt.
GH = Gemeindehaus Schmieheim, Schlossstr. 2;
PZ = kath. Pfarrzentrum, Bahnhofsstr. 36
 
Donnerstag, 26. Februar 2026
16.00 Uhr  Mädchengruppe   Ettenheim,
   Jugendzentrum
19.00 Uhr  Jugendkreis    Mahlberg,
        Gemeindehaus
19.30 Uhr  Posaunenchorprobe   Kippenheim, PZ
 
Samstag, 28. Februar 2026
8.30 –  Ideenwerkstatt   Mahlberg,
13.00 Uhr  „Wie soll unsere große  Gemeindehaus
  Kirchengemeinde im
  Südwesten heißen?“
         
Sonntag, 1. März 2026
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl  Schmieheim   
  Pfarrerin J. Grüsser
 
Montag, 02. März 2026
19.00 Uhr  Sitzung des  Schmieheim, GH
  Kirchengemeinderats 
Dienstag, 03. März 2026
19.45 Uhr  Singkreisprobe   Schmieheim, GH
 
Mittwoch, 04. März 2026 
10.00 Uhr  Krabbelgruppe   Schmieheim, GH
20.00 Uhr  Kirchenchorprobe   Kippenheim, PZ
 
Donnerstag, 05. März 2026 
14.30 Uhr  Gemeindenachmittag  Schmieheim, GH
  „Menschen, die etwas bewegten:
  Helene und Albert Schweitzer.“

Ihr lokaler
Werbepartner
für Handel, Handwerk und Gewerbe.
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Gemeindenachmittag zu Helene und Albert Schweitzer in 
Schmieheim
 

“Menschen, die etwas bewegten:
Helene und Albert Schweitzer”

Vortrag von Monika Kappus

Herzliche Einladung

zum Gemeindenachmittag!

anschließend: gemütliches Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen, Zuhören

und guten Gesprächen

Evangelische Kirchengemeinde
Kippenheim-Schmieheim

Donnerstag, 5. März 2026, 14.30 Uhr
Schlossstrasse 2, Evangelisches Gemeindehaus

 
Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Friedenskirche
Unter dem Motto „Kommt! Bringt eure Last!“ steht der Welt-
gebetstag 2026, der am Freitag, 06. März, um 19.00 Uhr in der 
evangelischen Kirche in Kippenheim gefeiert wird. Bis heute 
gilt er als größte ökumenische Bewegung weltweit. Frauen aus 
über 150 Ländern reihen sich im Gebet rund um den Globus die 
Hand und unterstützen mit ihrer Kollekte zahlreiche Frauen- 
und Mädchenprojekte.
Im Zentrum dieses Gottesdienstes laden uns Christinnen aus 
Nigeria ein. Nigerianer*innen tragen viele Lasten – wortwört-
lich auf dem Kopf, aber auch im übertragenen Sinne. Das be-
völkerungsreichste Land Afrikas ist geprägt von einer Vielfalt 
an Kulturen, Sprachen und Religionen – aber auch von Span-
nungen und blutigen Konflikten. Im Gottesdienst wird jedoch 
auch deutlich, wie die Verfasserinnen immer wieder innere 
Rastplätze finden und den Glauben als eine Quelle erleben, aus 
der sie Hoffnung und Mut schöpfen.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein geselliges Beisam-
mensein im katholischen Pfarrsaal in Kippenheim.
Auf ihr Kommen freut sich das ökumenische Vorbereitungs-
team

Wir sind für Sie da:  Mo – Fr 10 – 12 Uhr; Mi + Do 16 – 18 Uhr
Pfarrer M. Ibach: Tel. s. o.
m.ibach@mariafrieden-kippenheim.de
Gem. Referentin R. Haas:  Tel. 07825/69949-20
r.haas@mariafrieden-kippenheim.de  Mobil: 0160/2231916
Notfallnummer:  Tel. 07825/69949-15

Pfarramt Kippenheim: Bahnhofstr. 32, Tel. 07825/69949-0
E-Mail: kippenheim@mariafrieden-kippenheim.de

Homepage: www.kath-so.de

Ausführliche Gottesdienstordnung und nähere Informationen siehe 
Pfarr brief (Auslage in den Kirchen oder zu bestellen über das Pfarrbüro 
oder Homepage)

Donnerstag, 26.02.2026 
17:00 Uhr Schülergottesdienst      Kippenheim
18:30 Uhr   Eucharistiefeier     Kippenheim
 
Samstag, 28.02.2026 
07:30 Uhr St. Mauritius   Kippenheim
 Meditation am Samstagmorgen     
16:00 Uhr St. Mauritius    Kippenheim
 Rosenkranz      
  
Sonntag, 01.03.2026 
09:00 Uhr Eucharistiefeier    Sulz
10:30 Uhr   Eucharistiefeier mit   Mahlberg
 Taufe von Laura Künle  
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier Kippenheim
 Gestaltung: Liturgiekreis  
18:00 Uhr Jugendgottesdienst zur Firmung Kippenheim
 
Donnerstag, 05.03.2026 
16:00 Uhr Feier der Versöhnung-Beichte  Kippenheim
 der Erstkommunikanten
18:30 Uhr   Eucharistiefeier Auferstehungsfeier Kippenheim
 für Sieglinde Hoch   
 
Freitag, 06.03.2026 
19:00 Uhr   Ökum. Gottesdienst zum Evang. Friedenskirche
 Weltgebetstag der Frauen  Kippenheim
    
Samstag, 07.03.2026 
07:30 Uhr Meditation    Kippenheim
16:00 Uhr Rosenkranz     Kippenheim
 
Sonntag, 08.03.2026 
09:00 Uhr   Eucharistiefeier   Kippenheim
10:30 Uhr   Eucharistiefeier -  Pfarrsaal, Ottenheim
 Pfr. Bernhard Dorner   
10:30 Uhr   Wort-Gottes-Feier   Mahlberg
 Gestaltung: Liturgiekreis   
 
Weltgebetstag der Frauen 2026
Unter dem Motto „Kommt! Bringt eure Last!“ steht der Weltge-
betstag 2026, der am Freitag, 06. März, um 19.00 Uhr in der 
evangelischen Kirche in Kippenheim gefeiert wird. Bis heute 
gilt er als größte ökumenische Bewegung weltweit. Frauen aus 
über 150 Ländern reihen sich im Gebet rund um den Globus die 
Hand und unterstützen mit ihrer Kollekte zahlreiche Frauen- 
und Mädchenprojekte. Im Zentrum dieses Gottesdienstes la-
den uns Christinnen aus Nigeria ein. Nigerianer*innen tragen 
viele Lasten – wortwörtlich auf dem Kopf, aber auch im über-
tragenen Sinne. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas ist ge-
prägt von einer Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Religionen 
– aber auch von Spannungen und blutigen Konflikten.
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in der Pilgerseelsorge, die unter dem Leitsatz „Ankommen und 
erwartet werden“ steht. Er wird uns die in Stein gehauene Bot-
schaft auf dem Hintergrund der Pilger:innen deuten und diese 
mit Erfahrungen aus seiner Arbeit ergänzen.
 
Kirchenchor Kippenheim
Am Montag, 16.03.26 findet um 19 Uhr die Generalversamm-
lung des Kirchenchors im kath. Pfarrzentrum in Kippenheim 
statt. Herzliche Einladung.
 
Forum älterwerden und Dienstagstreff Kippenheim
Die Verantwortlichen des Dienstagstreffs der evangelischen 
Pfarrgemeinde und dem „Forum älterwerden“ der katholischen 
Pfarrgemeinde laden am Di., 17.03.26 um 15 Uhr zu einem ge-
meinsamen Taizé-Gebet und meditativen Gesängen ein. Taizé 
ist ein Ort weltweiter Ökumene. Wir wollen versuchen, gerade 
jetzt in der Fastenzeit, gemeinsam etwas zur Ruhe zu kommen. 
Natürlich soll auch die Kaffeerunde mit leckerem Kuchen und 
die Gespräche nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns auf einen 
etwas besinnlicheren Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre.

Vereinsmitteilungen

Angelverein 
Kippenheim e.V.

EINLADUNG 
zur Mitgliederversammlung des Angelverein Kippenheim e. V.

am Freitag, den 06. März 2026 um 20:00 Uhr
Haselstaude Kippenheim

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorstandsbericht
3. Berichte der Fachwarte
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Rechners
6. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
7. Grußworte
8. Anträge
 
Hierzu sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins herz-
lich eingeladen. Anträge zu Punkt 8 müssen bis spätestens 
26.02.2026 schriftlich an den 1. Vorsitzenden gestellt werden.
 
gez. Felix Däschle
1. Vorsitzender
Angelverein Kippenheim e. V.

Faustball Kippenheim e.V.

+++ Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga West in Kippenheim +++
Als Vizemeister der Verbandsliga Baden tritt der FBK bei den 
Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga an. Am Sonntag, 08.03.2026 
treten ab 11 Uhr die Mitbewerber des FBC Offenburg und TV 
Pfungstadt 2 gegen den FBK in der Mühlbachhalle an, um die 
beiden Aufstiegstickets auszuspielen.
Wir freuen uns wie immer über zahlreiche Unterstützung! Wie 
gewohnt ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Im Gottesdienst wird jedoch auch deutlich, wie die Verfasse-
rinnen immer wieder innere Rastplätze finden und den Glau-
ben als eine Quelle erleben, aus der sie Hoffnung und Mut 
schöpfen.
 
Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein geselliges Beisam-
mensein im katholischen Pfarrsaal in Kippenheim.
Auf ihr Kommen freut sich das ökumenische Vorbereitungs-
team
 

 
Kirchenentwicklung 2030
Gemeindeversammlungen können kommen!
In seiner Sitzung Ende Januar hat der Pfarreirat wichtige 
Weichen für die Gemeindeteams gestellt: Auf Grundlage von 
Rückmeldungen aus den einzelnen Orten wurden offiziell die 
Gemeinden räumlich beschrieben, die künftig das Leben vor 
Ort gestalten. Damit sind nun die Voraussetzungen geschaf-
fen, um die Gemeindeversammlungen durchzuführen. Was be-
deutet das konkret? Mit der neuen Kirchengemeinde bekommt 
auch die Gemeindeteams vor Ort eine etwas neue Struktur. Sie 
sind Herzstück der Gemeinde und übernehmen Verantwor-
tung, behalten die Menschen im Blick, fördern Gemeinschaft 
und sorgen dafür, dass Kirche vor Ort lebendig bleibt.
Ihr Start ist die Gemeindeversammlung: Sie ist ein offenes 
Treffen für alle, die sich ihrer Gemeinde verbunden fühlen. Hier 
wird gemeinsam geschaut:
Wie soll Kirche bei uns vor Ort aussehen?
Welche Schwerpunkte sind uns wichtig?
Wie soll das neue Gemeindeteam gebildet werden?
Das bisherigen Gemeindeteam beendet mit diesem Schritt sei-
nen Auftrag. In der Gemeindeversammlung wird entschieden, 
ob das Gemeindeteam gewählt oder durch den Pfarreirat be-
rufen wird und wie lange es im Amt sein soll. Sie ist zugleich 
ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Beteiligung.
Wer ist eingeladen?
Zur Gemeindeversammlung sind alle eingeladen, die dazu-
gehören möchten – unabhängig von Alter, Konfession oder 
persönlichem Engagement. Stimmberechtigt sind katholische 
Gemeindemitglieder ab 16 Jahren. Wichtig ist vor allem: Ihre 
Stimme zählt.
In den kommenden Monaten werden die Gemeindeversamm-
lungen vor Ort rechtzeitig angekündigt. Sie sind eine Einla-
dung, Kirche vor Ort mitzugestalten und Verantwortung ge-
meinsam zu tragen.
 
Spiritueller Rundgang um die Kathedrale von Santiago
Herzliche Einladung des Gemeindeteams Münchweier zu die-
ser Veranstaltung am Do., 05.03.26, um 19.30 Uhr in das kath. 
Pfarrzentrum nach Münchweier. Dort nimmt uns Matthias 
Hoppe mit einen spirituellen Rundgang um die Kathedrale in 
Santiago de Compostela mit und schließt mit einer Meditation 
zu Jes 43, angelehnt an Darstellungen aus dem Südportal der 
Kathedrale. Der Diakon engagiert sich seit 2014 ehrenamtlich 
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Kippener 
Moore-Bätscher e.V.

EINLADUNG 
Jahreshauptversammlung - Freitag, 13. März 2026 

1.  Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2.  Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
3.  Jahresbericht der Schriftführerin
4.  Jahresbericht des Rechners
5.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Rechners
6.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft
7.  Neuwahlen der Vorstandschaft
8.  Ehrungen
9.  Grußworte der Gäste
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
 
Anträge sind bis spätestens Freitag, 27. Februar, bei der 1. Vor-
sitzenden Isabell Oßwald einzureichen.

Kleintierzuchtverein 
C529 Kippenheim e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Kleintierzucht-
vereins C 529 Kippenheim
 
Der Kleintierzuchtverein C 529 Kippenheim e.V. lädt alle Mit-
glieder, Ehrenmitglieder, Freunde und Gönner zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am Freitag, 27. Fe-
bruar 2026, 18.30 Uhr,  in das Freizeitheim „Hanfröze“ der 
Siedlergemeinschaft in Kippenheim recht herzlich ein.

Musikverein
Kippenheim e.V.

WIR SUCHEN 
Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder und Freunde des Musikver-
eins Kippenheim, 
wir sind im Zuge unseres Jubiläums auf der Suche nach alten 
Bildern, vor allem Auftritts- und Gruppenbilder von 1901 bis 
jetzt! Wer noch was in einer Schublade, auf dem PC/Handy 
schlummern hat, gerne unter info@musikverein-kippen-
heim.de melden! 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 
euer Musikverein Kippenheim 

Außerdem gibt es wieder neue Kurse für die Musikalische 
Früherziehung ab dem 04.03./05.03.2026!

Musikalische Früherziehung
des

Musikvereins Kippenheim

bei Fragen melden Sie sich bei uns!
info@musikverein-kippenheim.de

Quelle Bild: <a href=‘https://de.freepik.com/vektoren/hintergrund‘> Hintergrund Vektor erstellt von brgfx - de.freepik.com</a>

für Nachrichten aus Städten und Gemeinden.Informationsträger Nr.1
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Ponyreiten und Traktorfahren am Sonntag den 15. März 
2026

Am Sonntag, den 15. März findet von 12.00 Uhr - 16.00 Uhr Po-
nyreiten und Traktorfahren auf der Reitanlage in Kippenheim 
statt. Wir haben für Sie Leckeres vom Grill vorbereitet und 
natürlich gibt es Kaffee und selbstgemachte Kuchen. Das Po-
nyreiten findet bei jedem Wetter statt, die Bewirtung erfolgt 
drinnen und draußen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SV Kippenheim e.V.

SVK-Seniorenstammtisch
Zum nächsten SVK-Seniorenstammtisch treffen wir uns am 
Donnerstag, 12. März 2026 ab 15:00 Uhr im Cafe Antik (Roth-
mann). Es wird eine kleine Vesperkarte angeboten. Wer nicht 
kommen kann, bitte abmelden.
 
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag.

Schützenverein 
Kippenheim e.V. 1921

Hiermit laden wir alle Vereinsmitglieder herzlich zu unserer 
diesjährigen Hauptversammlung am 06.03.2026 um 20 Uhr 
ins Schützenhaus ein.
 
Die folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung durch den Oberschützenmeister
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsbericht des Oberschützenmeisters
4. Jahresbericht des Schriftführers
5. Jahresbericht des Sportwarts
6. Jahresbericht des Biathlonwarts
7. Jahresbericht des Jugendwarts
8. Jahresbericht des Rechners
9. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Rechners
10. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
11. Neuwahlen
12. Ehrungen
13. Grußworte der Gäste
14. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  

(Anträge sind bis spätestens 20.02.2026 schriftlich an den 
Oberschützenmeister Dominic Zähringer, Querstr. 13, 77971 
Kippenheim zu richten)

Feiern Sie mit uns 125 Jahre Musikgeschichte!
Der Musikverein Kippenheim lädt Sie herzlich ein zu einem 
besonderen Jubiläumskonzert voller Klang, Erinnerungen und 
musikalischer Highlights. Wir freuen uns auf einen unvergess-
lichen Abend mit Ihnen!

Reitclub 77 
Kippenheim e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
 
Hiermit laden wir Sie zur diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung des Reitclub 77 Kippenheim e. V. ein.
Die Versammlung findet statt am 6. März 2026 um 19:00 Uhr 
in unseren Räumlichkeiten in der Schwabsgasse 22, 77971 Kip-
penheim.
Die Versammlung bietet Gelegenheit, auf das vergangene Ver-
einsjahr zurückzublicken, Berichte aus den verschiedenen Be-
reichen zu hören und die weitere Entwicklung unseres Vereins 
gemeinsam zu besprechen und mitzugestalten. Eingeladen 
sind alle, die sich für unseren Verein interessieren oder uns 
kennenlernen möchten.
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf einen 
schönen Abend mit guten Gesprächen.
 
Tagesordnung:
  1.  Begrüßung durch den Vorstand
  2. Totenehrung
  3. Geschäftsbericht des Vorstands
  4.  Bericht der Schriftführerin
  5.  Bericht des Aktivensprechers
  6.  Bericht der Eventmanagerin
  7.  Bericht der Jugendvertreterin
  8.  Bericht der Kassiererin
  9.  Bericht der Kassenprüfer
10.  Entlastung des Vorstands
11.   Anpassung der Mitgliedsbeiträge
12.  Ehrungen
13.  Sonstiges
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihre Vorstandschaft des Reitclub 77 Kippenheim e. V.
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Obst- und Gartenbauverein 
Schmieheim

Einladung zur Jahreshaupt- 
versammlung des Obst- und  
Gartenbauverein Schmieheim e.V.
am 13. März 2026 um 19:00 Uhr im Sportheim in Schmieheim
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
 
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht des Schriftführers
3. Kassenbericht des Rechners
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Rechners
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Ausblick auf das Jahr 2026
8. Wünsche und Anträge
9. Verschiedenes
 
Zu der Jahreshauptversammlung möchten wir alle Mitglieder 
und Interessierte recht herzlich einladen.
Der Vorstand

SV Schmieheim 
1946 e.V.

Vorbereitungsspiele Senioren
Samstag, den 28.02.26
14.00 Uhr SVS 2 - SG Broggingen/Tutschfelden 2
16.30 Uhr SVS - SG Broggingen/Tutschfelden
 
Vorbereitungsspiele Jugend
A-Jugend
Samstag, den 28.02.26
15.00 Uhr SG im Schuttertal - SG Kippenheim
Spielort Seelbach
 
C-Jugend
Samstag, den 28.02.26
14.00 Uhr SG Orschweier - SG Münchweier
Spielort Orschweier
 
INFO
In der ersten Märzwoche werden die Mitgliedsbeiträge einge-
zogen!

Landschaftsarchitekt sucht Ein-
bis Zweifamilienhaus mit Garten

über Deutsche Bank Immobilien
Tel. 07821 2751806

Rückmietverkauf
als Konzept für Ihre Ruhestandsplanung.

Verkauf Ihrer eigengenutzten Immobilie bei
zeitgleicher Vermietung an Sie. Ihr Wohnrecht wird

im Grundbuch abgesichert.

Sofort Kapital u. Liquidität für Ihre Wünsche.
Persönliche Beratung von Experten für Ruhestand-

planung u. Immobilienverrentung.

KWL-Experten-GmbH, Bahnhofstr. 76
in 77746 Schutterwald.

Rufen Sie uns an:
Mobil: 0171-8533270

GRUNDSTÜCK ODER ABRISSOBJEKT
ZU VERKAUFEN?

STRATEGISCH VERKAUFT. VOLLSTÄNDIG BETREUT.

PROVISIONSFREI FÜR EIGENTÜMER.
IHR IMMOBILIENVERKAUF - MEINE MISSION

„VERTRAUEN IST DER ANFANG VON ALLEM - IN EINER ERFOLGREICHEN

ZUSAMMENARBEIT.“

🌐🌐WWW.ARTURWITMANN.COM • 0176 63355852

• INFO@ARTURWITMANN.COM

77948 FRIESENHEIM - FRIESENHEIMER HAUPTSTRASSE 72

Immobilien

Hier könnte  
IHRE ANZEIGEIHRE ANZEIGE    

stehen!



Die Röm.-kath. Kirchengemeinde Südliche Ortenau bietet Ihnen in 
ihren Kindertageseinrichtungen folgende Stellen an:

Nähere Informationen und weitere Stellenangebote 
fi nden Sie unter www.vst-lahr.de
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an 
die jeweiligen Leitungen oder unter 07821 9099-02 
an die Geschäftsführerin Frau Kaspar. 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Pädagogische FachkräftePädagogische FachkräftePädagogische Fachkräfte
• • • St. Josef in Mahlberg-OrschweierSt. Josef in Mahlberg-OrschweierSt. Josef in Mahlberg-Orschweier, 100 %, ab 01.04.2026  , 100 %, ab 01.04.2026  , 100 %, ab 01.04.2026  
• • • St. Anna in MahlbergSt. Anna in MahlbergSt. Anna in Mahlberg, 100 % als Gruppenleitung im , 100 % als Gruppenleitung im , 100 % als Gruppenleitung im 

GT-Bereich, ab 01.09.2026 GT-Bereich, ab 01.09.2026 GT-Bereich, ab 01.09.2026 

Werden Sie Teil unseres Teams.

Werden Sie Teil unseres Teams.

Werden Sie Teil unseres Teams.

Küchenhilfe (m/w/d)Küchenhilfe (m/w/d)Küchenhilfe (m/w/d)
• • • St. Josef in Mahlberg-OrschweierSt. Josef in Mahlberg-OrschweierSt. Josef in Mahlberg-Orschweier, 1,25 Stunden täglich, , 1,25 Stunden täglich, , 1,25 Stunden täglich, 

ab 01.09.2026ab 01.09.2026ab 01.09.2026

Reinigungskraft�(m/w/d)�
auf�geringfügiger�Beschäftigungsbasis�
wochentags�ab�ca.�17�Uhr.

Für�unsere�Tagespflege�in�Ringsheim�suchen�wir�eine�zuverlässige��
und�freundliche

Mehr�Infos�unter:�
www.sst-lahr-ettenheim.de/jobboerse�
Bei�Rückfragen�wenden�Sie�sich�gerne�
an�Frau�Wichmann�07821�5095980.
Wir�freuen�uns�auf�Sie!�

Die�Moser�Industrieelektronik�GmbH�plant�und�baut
seit�mehr�als�30�Jahren�elektronische�Steuerungen�für

Maschinen�und�Anlagen.

Für�unsere�Montage,�Elektrokonstruktion�und�Software-�
entwicklung�suchen�wir�zum�nächstmöglichen�Zeitpunkt

Elektroniker/Elektrotechniker�(m/w/d)��
in�Vollzeit�für�den�Schaltschrankbau

Elektrotechniker/Elektroingenieur�(m/w/d)��
in�Vollzeit�für�unsere�Softwareentwicklung

Elektrokonstrukteur�(m/w/d)��
in�Vollzeit�für�EPLAN�

Unser�Angebot:
•�Wir�sind�ein�modernes�und�zukunftsorientiertes�Unternehmen
•�Leistungsgerechte�Vergütung
•�Flexible�Arbeitszeiten
•��Interessante�und�verantwortungsvolle�Tätigkeiten��
mit�vielfältigem�und�abwechslungsreichen�Aufgaben

•�Ein�unbefristetes�Arbeitsverhältnis
•��Eine�detaillierte�Stellenbeschreibung�haben�wir�auf��
unserer�Homepage�bereit�gestellt

Haben�wir�Ihr�Interesse�geweckt?
Dann�senden�Sie�uns�Ihre�Bewerbung.�Wir�freuen�uns�darauf.
Moser�Industrieelektronik�GmbH�│�Bolzhurststraße�75b�
77731�Willstätt-Legelshurst�│�E-Mail:�thomas.peter@moser-gmbh.de�
www.moser-gmbh.de

Stellenmarkt

Sonderseiten�in�den�Amtlichen�Nachrichtenblättern
06.03.�Ausbildungsplätze�-�wir�sind�deine�Zukunft Anzeigenschluss,�02.03.�12�Uhr

13.03.�Alles�für�die�Gesundheit Anzeigenschluss,�09.03.�12�Uhr

20.03.�Start�in�die�Gartensaison Anzeigenschluss,�16.03.�12�Uhr

27.03.�Weinbau�-�moderne�Land-�u.�Forstwirtschaft Anzeigenschluss,�23.03.�12�Uhr

Möchten�Sie�Ihr�Unternehmen�auf�einer�dieser�Seiten�präsentieren?

Wir�beraten�Sie�gerne.
07�81�/�504�-�1465�|� anb.anzeigen@reiff.de

KOSTENGÜNSTIGEKOSTENGÜNSTIGE
KLEINANZEIGENKLEINANZEIGEN
für private Anbieter

KONTAKT UNTER:

 07 81 / 504 - 14 65

 anb.anzeigen@reiff.de
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SICHERHEIT RUND UMS HAUS
– Einbruch-, Brand-, Blitz- und Bautenschutz

www.fensterbau-brettschneider.de • Tel.: 0 78 22-20 72 • www.brettschneider-edelstahl.de
Carl-Benz-Straße 38-40 • D-77972 Mahlberg-Orschweier

Info Tage in unserer großen Ausstellung
Für Sie geöffnet jeden Samstag im Zeitraum
28.2. – 28.3. 2026 von 11.00 -15.00 Uhr.
Energiesparen & Zuschüsse beantragen
Sie haben Fragen – wir die Antwort!

Jetzt Termin
notieren!

Wir haben die

passende Terrassen-

überdachung für Sie!

40 Jahre Ihr Fachbetrieb
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Jetzt Oster-Paket bestellen
für nur 37,90€ monatlich

0781/504 -5555 leserservice@reiff.de mittelbadische.de/ostern2026

Bitte beachten Sie: *Die Mindest-Abolaufzeit beträgt 24 Monate. Danach wird das Abo auf unbestimmte Zeit fortgesetzt zum dann gültigen Monatspreis und kann zum 15. eines Monats gekündigt werden. Abostart wählbar
zwischen 9.3. und 15.4.2026. Angebot gültig bis 8.4.2026. Solange der Vorrat reicht. Die Bargeldprämie von 150€ erhalten Sie 1–2 Wochen nach Abostart per Überweisung auf Ihr Konto. Preise: Stand 1.1.2026.
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E-Paper lesen,
150€ geschenkt.*

Vom
Osterhasen
empfohlen!

Profitieren Sie von attraktiven Preisvorteilen
mit der digitalen Heimatzeitung

Nachrichten aus Ihrer Region, perfekt aufbereitet
zum Lesen oder Hören

Lokale Berichte, spannende Rätsel
und interessante Gastbeiträge

Vorabend-Ausgabe ab 20

Lesbar auf bis zu
3 Geräten gleichzeitig

Inklusive aller Artikel
auf bo.de

IHR OSTERGESCHENK*:
150€ Bargeldprämie!0 Uhr 150€ Bargeld



HIER BEGINNT IHR ZUHAUSEGEFÜHL

Showtag
28. Februar 2026

SHOWTAG.DE

ELEMENTS – DIE AUSSTELLUNG FÜR BAD, HEIZUNG UND ENERGIE

ELEMENTS OFFENBURG
AM GÜTERBAHNHOF 2
77652 OFFENBURG

ELEMENTS BADEN BADEN
BAHNACKERSTRASSE 1
76532 BADEN BADEN

Appenweier · Sander Straße 21 · Tel. 07805 9559-0

www.zg-raiffeisen-technik.de

VERTRAUEN DURCH SERVICE

TE
A
N
Z2

60
01
1

FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG
IN APPENWEIER
Samstag 7. März 2026 · 9 bis 12 Uhr
Sonntag 8. März 2026 · 9 bis 17 Uhr

Jetzt
entdecken:
KRAMPE

Tag der offenen Tür
mit STIHL, Stiga, AS-Motor uvm.

Maschinen von Kotte-Garant
Das ganze Sortiment bei uns erhältlich

Mittagstisch, Kaffee und Kuchen

Große Maschinenschau
mit Präsentationen von Fendt, Valtra,
Horsch, Maschio, Krampe uvm.

38. & 39.
INTERNATIONALE

RASSEHUNDE-AUSSTELLUNG

14. + 15. März
MESSE OFFENBURG

www.vdhbw.de

IHR VORTEILSRABATTTT
Mit dem Aktionscode „IRAS26reiff“
erhalten Sie 1,00 EUR Rabatt auf Ihr Online-Ticket*

*Diese Ermäßigung gilt nur für den vollen
Erwachsenenpreis und ist nicht kombinierbar.

Tipps
Veranstaltungs



2025/26

Durch den Kauf eines Anne-Maier-Bären zum Preis von 19,00 Euro bei
unseren Verkaufsstellen (sh. Homepage)

Alessandro Gerbasi ist 10 Jahre alt und kommt aus Oberkirch.
Bis zu seinem 7. Lebensjahr war er ein sportlicher, neugieriger
und lebensfroher Junge. Fußball, Selbstverteidigung,
Abenteuer in der Natur – all das gehörte zu seinem Alltag. Er
träumte davon, Archäologe zu werden und die Welt zu
entdecken.
Doch im Juli 2022 änderte sich alles. Ein MRT brachte die
Diagnose ans Licht: X-ALD (Adrenoleukodystrophie) – eine
seltene, vererbliche Stoffwechselkrankheit, die zu
schwerwiegenden neurologischen Schäden führt. Den Ärzten
zufolge gab es keine zugelassene Therapie in Deutschland.
Alessandros Eltern kämpften um jede Chance und fanden in
Frankreich eine Ärztin, die sich für Alessandro einsetzte. Nach
Monaten erhielten sie Zugang zu einemMedikament, das
Alessandro seit April 2023 bekommt. Dank unermüdlicher
Fürsorge, alternativen Therapien und der Unterstützung
vieler Menschen konnte er sich stabilisieren und feierte in
diesem Jahr seinen 10. Geburtstag – ein Moment, mit dem
niemand mehr gerechnet hatte. Trotz dieser kleinen Erfolge
bleibt der Alltag für Alessandro und seine Familie eine große
Herausforderung. Er braucht intensive Pflege,
Physiotherapie, Sehförderung und Hausunterricht. Seine
Eltern tun alles, um ihm ein möglichst erfülltes Leben zu
schenken.

Eines unserer Hausacher Bärenkinder 2025/26 ist
der zehnjährige

Alessandro Gerbasi aus Oberkirch

“Wie kannman helfen?”

Durch eine Spende auf folgende Konten:
Volksbank MSW e.G. - IBAN: DE91 6649 2700 0000 5300 00
Sparkasse Kinzigtal - IBAN: DE74 6645 1548 0000 6142 23

Weitere aktuelle Infos finden Sie auf der Facebook-Seite “Hausacher Bärenadvent e.V.”, auf der Instagram-Seite
@hausacher_advent oder im Internet unter: www.hausacher-baerenadvent.de

Musa Turan kam im November 2022 viel zu früh zur Welt.
Aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung musste er fast
acht Wochen vor dem eigentlichen Termin per
Notkaiserschnitt geholt werden. Mit nur 1.550 Gramm war er
ein winziger Kämpfer, der in den ersten Tagen mit Beatmung
und Ernährung über eine Sonde versorgt werden musste.
Wochenlang lag er auf der Frühchen-Intensivstation, kämpfte
mit einer schweren Gelbsucht, lernte das Atmen und später
auch das Trinken. Nach fast einem Monat durfte er endlich
nach Hause. Doch auch dort blieb es nicht einfach. Bei Musa
wurde ein Herzfehler festgestellt, der bis heute regelmäßig
überwacht werden muss. Hinzu kommt eine starke
Sehbehinderung auf beiden Augen, die schon mehrere
Operationen notwendig gemacht hat. Außerdem lebt Musa
mit einer Autismus-Spektrum-Störung und einer
Entwicklungsverzögerung, was vor allem seine Sprache
betrifft. Bis heute kann er nicht sprechen. Verschiedene
Therapien wie Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie
geben ihm Unterstützung und begleiten seinen Alltag. Trotz all
dieser Herausforderungen ist Musa ein neugieriger Junge
voller Entdeckungsdrang, der seine Umwelt aufmerksam
wahrnimmt und jeden Tag aufs Neue beweist, wie viel Kraft in
ihm steckt.

Eines unserer Hausacher Bärenkinder 2025/26 ist
der dreijährige

Musa Turan aus Hausach

Girocode



24h Pflege
zu Hause
Legal, regional und schon ab
effektiv 1.197€/Monat

Unverbindlich anfragen:

Mit mehr als 76 Top-
Bewertungen.

hauspflege-24.de
+49 781 / 953 80 530

Alles, was dich 
lokal bewegt. 
In einer App.

bo-app.de

... scannen 
und 

dabei sein

für Nachrichten aus Städten und Gemeinden.Informationsträger Nr.1

Ihr  
lokaler
Werbe- 
partner
für Handel,  
Handwerk
und Gewerbe.

Aus der Heimat
für die Heimat .



3. MÄRZ

77963 Schwanau Kirchstraße 24 www.gukalohoerakustik.de

Gehör kostenlos testen lassen:

07824 9239559

23. bis
ärz 2026

Infos +
Flächeneinteilung
in Ihrem
Rathaus

28. Mä

Aktions-
zeitraum

DRK-Kreisverband
Ortenau e.V.

DRK-Kreisverband
Ortenau e. V.
Tel. 0781 919189-0
info@drk-ortenau.de

IH
R

PL

US
FÜR FAM

I LIEN

Vom Babytreff
bis zur Kita

& noch mehr!
Angebote
für Eltern
& Kinder
Mehr Familie
Plus Unterstützung.
Für’s Leben.

etzt informieren &
Angebote sichern.
Je
A
Weil wir mehr sind:
www.drk-ortenau.de/familien

Offenburg · Metzgerstr. 9

Augenoptikermeister
Inhaber: Markus Ludwig

Gutes Sehen
zum Greifen nah

www.optik-bengel.de

@

Ralph Röderer
Region Oberrhein

Pirminstraße 15, 77948 Friesenheim
07821 5099490

oberrhein@pflegeagentur-erni.de
www.pflegeagentur-erni.de/oberrhein

Betreuung Zuhause

In besten Händen
24

Dahei
m

Dahei
m

stattstatt

Pfle
gehe

im!

Pfle
gehe

im!

24h Seniorenbetreuung zuhause



Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr
Tel. +49 (0) 7821/ 954876-0
info@wuest-schabinger.de
www.wuest-schabinger.de

THEORIE AN NUR
RERSCHEIN KOMPAKTKURS

Fah r zum
de g!

026

R 7 ABENDEN*
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rs

AREN!

IM MÄRZ

THEORIE AN NUR
Nächster

de dich bis zum 12.03.2026 in unserer F
Kompaktkurs an und erhalte 50€ auf d
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www.tri.ag

Birkenfeld

Baden-Baden

Sinzheim

Bühl

Kippenheim

Emmendingen

Dein�Autohaus�hier�
in�der�Region�und
auf�www.tri.ag

morgen
schöner
wohnen

Plameco-Spanndecken
LEHMANN

Zell am Harmersbach
Hindenburgstr. 13
77736 Zell am Harmersbach
Tel. 07835 426412
info@plameco-lehmann.de

plameco.de

Deckenschau
27.02. – 01.03.26

Dienstag 
16 Uhr

Anzeigen 
schluss  
nicht  
verpassen!


